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Bei dem hiermit vorgelegten „Bericht über Solvabilität und Finanzlage“ handelt es  
sich um einen aufsichtsrechtlich vorgegebenen Bericht nach den §§ 40 ff. des Ver- 
sicherungsaufsichtsgesetzes in Verbindung mit den Artikeln 290 ff. der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014. Der Vorstand  
der Gesellschaft verfolgt keine über die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anfor- 
derungen hinausgehenden Zielsetzungen.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Soweit wir in diesem Bericht Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft 
betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbe-
kannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse 
und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und 
Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können  
sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und 
der Wettbewerbssituation, vor allem in  Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, 
aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus 
Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus  
dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch 
Naturkatastrophen), der Entwicklung von Schadenkosten, Stornoraten, Sterblichkeits- 
und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Kapital-
anlagebereich, aus dem Ausfall von Kreditnehmern und sonstigen Schuldnern 
resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte (zum Beispiel Marktschwan-
kungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und internationale 
Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können 
entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die 
Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft 
übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Darstellung der Zahlen
Die im Bericht dargestellten Zahlen sind kaufmännisch gerundet. Rundungen können in 
Einzelfällen dazu führen, dass sich Werte in diesem Bericht nicht exakt zur angegebenen 
Summe aufaddieren und sich Prozentangaben nicht exakt aus den dargestellten 
Werten ergeben.
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A.  Geschäftstätigkeit und  
Geschäftsergebnis

A.1 Geschäftstätigkeit

Die AGCS SE ist eine Europäische Aktiengesellschaft 
(Societas Europaea) und ein hundertprozentiges 
Tochterunternehmen der  Allianz SE, München, mit 
Sitz in München. Sie wurde 2006 als global agierender 
Risikoträger der  Allianz für Industrie- und Spezial-
versicherungen gegründet. Die AGCS SE bietet Unter-
nehmenskunden ein breites Spektrum an Versiche-
rungen und Dienstleistungen, insbesondere in den 
Sparten Allgemeine Haftpflicht, Vermögenshaft-
pflicht, Sach- und Technische Versicherung sowie in 
den Spezialsparten Transport, See- und Luftfahrtver-
sicherung, Energy und Entertainment an. Im Markt 
differenziert sich die AGCS SE über eine exzellente 
Schadenbearbeitung, länderübergreifende Lösungen 
im Rahmen von internationalen Versicherungspro-
grammen, Captive- und Fronting-Dienstleistungen 
sowie Risk Consulting und strukturierte Risikotrans-
fer-Lösungen. Dazu verfügt die AGCS weltweit über 
Teams in 32 Ländern. Mit einem Netzwerk aus  Allianz 
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A.2 Versicherungstechnisches Ergebnis

Versicherungstechnisches Ergebnis im Ganzen 

Das Geschäftsjahr 2017 wurde durch ein anhaltend 
schwieriges Marktumfeld sowie eine Reihe von Natur-
katastrophen in Nordamerika geprägt, die unser ver-
sicherungstechnisches Ergebnis belastet haben. 

Obwohl die gebuchten Bruttoprämien leicht zurück-
gingen, erwirtschaftete die Gesellschaft verdiente 
Nettoprämien auf Vorjahresniveau. Die Prämienent-
wicklung stand dabei im Zeichen eines anhaltend 
wettbewerbsorientierten Marktumfelds und des damit 
einhergehenden Drucks auf die Prämienraten, der vor 
allem die Versicherungszweige der Transport-, Feuer- 
und Luftfahrtversicherung betraf. Verstärkt wurde 
dies durch Währungskurseffekte, insbesondere aus 
der Abwertung des Britischen Pfunds und des US-
Dollars. Schwere Naturkatastrophen wie die Wirbel-
stürme Harvey, Irma und Maria sowie die Waldbrände 
in Kalifornien führten im Vergleich zum Vorjahr zu 

einem Anstieg der Schadenaufwendungen. Berück-
sichtigt man die ebenfalls höheren Aufwendungen 
für den Versicherungsbetrieb für eigene Rechnung, 
so verzeichnete die Gesellschaft eine Zunahme der 
Schaden- und Kostenquote von 88,7 auf 96,9 Prozent.

Insgesamt erzielte die Gesellschaft einen versiche-
rungstechnischen Nettogewinn vor Veränderung der 
Schwankungsrückstellung und ihr ähnlichen Rück-
stellungen in Höhe von 38 273 (136 319) Tsd €. 

Die Tabelle „Versicherungstechnisches Ergebnis“ stellt 
das versicherungstechnische Ergebnis nach HGB dar 
und entspricht dabei den Forderungen der Durch-
führungsverordnung (EU) 2015/2450, Anhang I. Im 
Unterschied zum Jahresbericht nach HGB werden die 
Aufwendungen für Schadenregulierungskosten hier 
nicht unter den Nettoaufwendungen für Versiche-

-
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Versicherungsbetrieb im weiteren Sinn (im Folgenden: 
„i.w.S.“) zugerechnet. Sie sind jedoch nicht Bestand-
teil des versicherungstechnischen Nettoergebnisses 
vor Schwankungsrückstellung gemäß der Verord-
nung über die Rechnungslegung von Versicherungs-
unternehmen (RechVersV).

Versicherungstechnisches Ergebnis

2017 2016
Tsd € Tsd €

Gebuchte Bruttobeiträge 4 035 180 4 072 676
Verdiente Nettobeiträge 1 219 725 1 202 436
Sonstige versicherungstechnische 
Nettoerträge
Nettoaufwendungen für  
Versicherungsfälle 1 – 683 778 – 632 310
Veränderung der sonstigen  
versicherungstechnischen Netto-
rückstellungen – 577 14 173
Nettoaufwendungen für Beitrags-
rückerstattungen – 13 670 – 1 805
Nettoaufwendungen für den  
Versicherungsbetrieb i.w.S. – 491 276 – 450 990

davon Aufwendungen für  
den Versicherungsbetrieb i.e.S. – 393 521 – 355 189
davon Aufwendungen für  
Schadenregulierungskosten 1 – 87 512 – 86 189
davon Aufwendungen für die 
 Verwaltung von Kapitalanlagen 2 – 10 243 – 9 612

Sonstige versicherungstechnische 
Nettoaufwendungen – 2 394 – 4 797
Versicherungstechnisches  
Netto ergebnis vor 
Schwankungsrück stellung  38 273 136 319
  

Nettoschadenquote gemäß HGB 3 63,2 % 59,8 %
Nettokostenquote gemäß HGB 3 33,6 % 28,9 %
Nettoschaden-Kosten-Quote gemäß 
HGB 96,9 % 88,7 %

1
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Im folgenden Abschnitt wird das versicherungs   tech-
ni sche Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 getrennt 
nach Geschäftsbereichen dargestellt, entsprechend 
der Definition in Anhang II, S.05.01, der Technischen 
Durchführungsstandards für den SFCR. Basis sind 
die Nettogeschäftsjahreszahlen, insbesondere das 
versicherungstechnische Nettoergebnis vor der Ver-
änderung der Schwankungsrückstellung und ihr  
ähnlichen Rückstellungen. Für eine Beschreibung  
des ver siche rungstechnischen Ergebnisses nach 
Schwankungsrückstellung und ihr ähnlichen Rück-
stellungen verweisen wir auf die Geschäftsentwick-
lung im Lage 
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für den Versicherungsbetrieb i.w.S. in Höhe von 
194 466 (189 502) Tsd € ergab sich ein Gewinn von 
22 924 (Verlust 87 642) Tsd €.

In der 
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Versicherungstechnisches Ergebnis nach Ländern 1
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Versicherungstechnisches Ergebnis nach Ländern 1
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Im folgenden Abschnitt wird das versicherungstech-
nische Ergebnis anhand wesentlicher Kennzahlen 
dargestellt. Im Vordergrund steht das versicherungs-
technische Bruttoergebnis.

Die AGCS SE betreibt ihr Versicherungs- und Rückver-
si cherungsgeschäft in über 180 Ländern. Die Erläute-
rung der Geschäftsentwicklung nach Herkunftsländern 
ist auf Basis der Bruttozahlen des handelsrechtlichen 
Abschlusses am aussagekräftigsten, da insbesondere 
das nichtproportionale Rückversicherungsgeschäft 
nur über Schlüssel den einzelnen Ländern zugeord-
net werden kann. Die Aufwendungen für Schaden-
regulierungskosten und für die Verwaltung von Kapi-
talanlagen werden auch hier – analog der Darstellung 
nach Geschäftsbereichen – unter den Bruttoaufwen-
dungen für den Versicherungsbetrieb i.w.S. ausge-
wiesen.

Kernmarkt der AGCS SE ist Deutschland. In diesem 
Herkunftsland sanken die gebuchten Bruttobeiträge 
im Vorjahresvergleich um 80 069 Tsd € auf 934 772 
(1 014 841) Tsd €. Entsprechend lagen auch die ver-
dienten Bruttobeiträge mit 947 
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Im Herkunftsland Frankreich sanken die gebuchten 
Bruttobeiträge um 6 156 Tsd € auf 368 270 (374 426) 
Tsd €. Auch die verdienten Bruttobeiträge gingen um 
13 092 Tsd € auf 366 604 (379 696) Tsd € zurück. Der 
Anstieg der Bruttoaufwendungen für Versicherungs-
fälle um 104 819 Tsd € auf 211 275 (106 456) Tsd € 
resultierte vorrangig aus der Schadenbelastung durch 
die Wirbelstürme Harvey, Irma und Maria sowie diverse 
Großschäden, insbesondere im Geschäftsbereich 
Verschiedene finanzielle Verluste. Die Bruttoaufwen-
dungen für den Versicherungsbetrieb i.w.S. gingen 
von 96 699 Tsd € im Vorjahr auf 96 372 Tsd € im Be-
richtsjahr leicht zurück. Der versicherungstechnische 
Bruttogewinn belief sich auf 59 503 Tsd €; im Vorjahr 
hatte der Gewinn noch 173 764 Tsd € betragen.

Die gebuchten Beiträge im Herkunftsland China lagen 
mit 166 732 (188 403) Tsd € unter dem Wert von 2016, 
und auch die verdienten Bruttobeiträge unterschritten 
mit 169 749 (181 854) Tsd € das Vorjahr. Die Brutto-
aufwendungen für Versicherungsfälle stiegen im 
Berichtszeitraum von 71 665 Tsd € auf 88 936 Tsd € an. 
Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb i.w.S. 
gingen hingegen von 62 729 Tsd € auf 59 139 Tsd € 
zurück. Insgesamt lag der versicherungstechnische 
Bruttogewinn mit 22 116 (Gewinn 47 417) Tsd € unter 
Vorjahr.

Die gebuchten Beiträge für das Herkunftsland Italien 
lagen mit 96 580 Tsd € unter dem Vorjahreswert von 
105 026 Tsd €. Entsprechend verringerten sich auch 
die verdienten Bruttobeiträge auf 98 961 (108 334) 
Tsd €. Die Bruttoaufwendungen für Versicherungs-
fälle gingen um 6 229 Tsd € auf 46 255 (52 484) Tsd € 
zurück. Die Bruttoaufwendungen für den Versiche-
rungsbetrieb i.w.S. verringerten sich im Zuge des 
Prämienrückgangs auf 24 944 (26 771) Tsd €. Insge-
samt wurde ein versicherungstechnischer Gewinn 
von 27 814 Tsd € erwirtschaftet, nach einem Vorjah-
resgewinn von 29 007 Tsd €.

In den restlichen Ländern entwickelten sich die ge-
buchten Bruttobeiträge rückläufig und sanken um 
58 413 Tsd € auf 1 246 730 (1 305 143) Tsd €. Dieser 
Entwicklung folgten die verdienten Bruttobeiträge 
mit einem Minus von 90 458 Tsd € auf 1 233 291 
(1 323 749) Tsd €. Hauptgrund für den Prämienrück-
gang sind die im Vorjahr unter Kanada ausgewiese 

 €. Hauptgrund für den Prämienrück58
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A.3  Anlageergebnis

laufende Erträge/Aufwendungen (–) Gewinne Verlust Zuschreibungen Abschreibungen Anlageergebnis

Zusammensetzung des Anlageergebnisses 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd €

Beteiligungen und andere Anteile
Anteile an verbundene Unternehmen einschließlich Beteiligungen  70 592  86 458   370 198     482 – 2 144 – 4 416  68 447  452 722
Immobilien (außer zur Eigennutzung)  4 974  5 145      5  – 1 637 – 1 612  3 342  3 533
Schuldinstrumente
Staatsanleihen  33 600  42 535  24 205  40 661 – 13 898 – 2 086  165  5 676 – 39 267 – 11 865  4 805  74 922
Unternehmensanleihen  38 870  60 620  20 783  75 497 – 4 191 – 4 870  442  4 839 – 26 533 – 13 785  29 372  122 300
Besicherte Wertpapiere  2 051  1 985  2 676  1 154 – 448 – 8  4  – 4 301 – 35 – 17  3 103
Sonstige Darlehen und Hypotheken  3 809  362   64  – 35   – 12   3 797  390

–
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B.  Governance-System

B.1  Allgemeine Angaben  
zum Governance-System

B.1.1   Steuerungsprinzipien für AGCS Global

B.1.1.1  Definitionen
Die AGCS SE trägt die Management-Verantwortung 
für AGCS Global (fortan AGCS), die aus AGCS SE und 
ihren Tochtergesellschaften besteht. Die Aufbau- und 
Ablauforganisation, die der Vorstand der AGCS SE 
dazu etabliert hat, berücksichtigt und wägt sowohl 
die Interessen der AGCS in ihrer Gesamtheit als auch 
die der rechtlichen Einheiten ab und bezieht zugleich 
die Besonderheiten der verschiedenen rechtlichen 
Einheiten und lokalen Märkte ein.

Die AGCS wird durch eine vertikale Management-
struktur mit Steuerungseinheiten auf globaler, regio-
naler und lokaler Ebene gelenkt. Die regionale Ebene 
bezieht sich auf die jeweiligen Regionen, die wieder-
um verschiedene Länder berücksichtigen. Die lokale 
Ebene verantwortet lokale Einheiten oder Niederlas-
sungen einer lokalen Einheit.

1. Steuerung der AGCS auf globaler Ebene
a.  Die Gesamtverantwortung für die globale Steue-

rung liegt beim Vorstand der AGCS SE. Dies umfasst 
insbesondere die Definition der Geschäftsstrategie 
inklusive der Risiko- und Kapitalanlagestrategie 
sowie der Organisationsstruktur.

b.  Globale Funktionen verantworten alle fachspezifi-
schen Angelegenheiten, die für die gesamte AGCS 
relevant sind. Einige kundennahe Funktionen wer-
den auf regionaler Ebene durch regionale Manager 
gesteuert.

c.  Das AGCS Geschäft umfasst verschiedene Sparten.

d.  Regionen und Sparten werden durch einen  
integrierten Management- und Kontrollprozess 
gesteuert.

i.   Die Geschäftsstrategie der AGCS SE wird durch 
einen institutionalisierten Managementprozess 
zusammen mit der Muttergesellschaft – 
 Allianz SE – entwickelt, der zu einem Drei-Jahres-
Geschäftsplan und letztendlich zu den Finanz-
plänen der AGCS SE führt. Der Drei-Jahres-Plan 
bildet dabei die Basis für die Steuerung der Spar-
ten und für das Kapitalanlagenmanagement der 
AGCS SE sowie für die Inzentivierung der Mitar-
beiter und Führungskräfte über variable Gehalts-
bestandteile. 

ii.   Die Entwicklung der Sparten wird durch eine 
monatliche Analyse der wesentlichen finanziel-
len und operationalen Kenngrößen überwacht. 
Zusätzlich wurden spezielle Risikosteuerungs-
prozesse implementiert.

iii.   Entscheidungen über die Erschließung neuer 
Geschäftsfelder werden durch einen institutiona-
lisierten Prozess getroffen. Hierbei wird die Ent-
wicklung wesentlicher Kennzahlen, zum Beispiel 
die Schadenkostenquote oder die Verzinsung des 
Risikokapitals (Return on Risk Capital, RoRC), 
berücksichtigt.

iv.   Lokale, regulatorische und Solvabilitätsanforde-
rungen, einschließlich Anforderungen durch 
Rating-Agenturen, sind wesentlich und bindend. 
Die zuständige globale und/oder regionale Ebene 
der AGCS SE zeichnet dafür verantwortlich, dass 
alle externen Anforderungen verbindlich umge-
setzt werden.

2. Struktur des Vorstands der AGCS SE
Der Vorstand der AGCS SE ist nach Ressorts struktu-
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Governance-Kodex“ zu entsprechen. Die AGCS SE 
folgt – wie die Muttergesellschaft,  Allianz SE – den 
derzeitigen Empfehlungen dieses Kodex.

Als eine in Deutschland ansässige Societas Europaea 
hat die AGCS SE die speziellen Anforderungen an eine 
Societas Europaea sowie die Vorschriften des deut-
schen Aktiengesetzes zu erfüllen. Vor diesem Hinter-
grund ist ein zweistufiges Managementsystem mit 
Vorstand und Aufsichtsrat ein wesentlicher Bestand-
teil der Führung des Unternehmens.

Der Vorstand berichtet regelmäßig und umfassend 
an den Aufsichtsrat über die Geschäftsentwicklung, 
die Kapitalausstattung und Ertragssituation, Planung 
und Zielerreichung sowie die Geschäftsstrategie und 
Risikoexponierung des Unternehmens.

Bestimmte Entscheidungen des Vorstands bedürfen 
- entsprechend den gesetzlichen Vorgaben oder den 
Vorgaben der Satzung der Gesellschaft - der Zustim-
mung des Aufsichtsrats. Dazu gehören u. a. die Zu-
stimmung zu bestimmten Transaktionen, wie der 
Abschluss von Unternehmensverträgen, die Zustim-
mung zum Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensbeteiligungen und Unternehmensteilen, sofern 
diese zum Zeitpunkt des Erwerbs dem freien Vermö-
gen zugeführt werden und wenn im Einzelfall eine 
Beteiligung von mindestens 10 Prozent erworben 
wird und der Verkehrswert oder in Ermangelung des 
Verkehrswerts der Buchwert 15 Prozent des Eigen-
kapitals der Bilanz des letzten Jahresabschlusses er-
reicht oder übersteigt. Ebenso gehört dazu die Zu-
stimmung zur Veräußerung von im freien Vermögen 
gehaltenen Beteiligungen (ausgenommen Finanz-
beteiligungen) an einer Konzerngesellschaft, sofern 
diese durch die Veräußerung aus dem Kreis der Kon-
zernunternehmen ausscheidet und wenn im Einzel-
fall eine Beteiligung von mindestens 10 Prozent ver-
äußert wird und der Verkehrswert oder in Ermange- 
 lung des Verkehrswerts der Buchwert der veräußer-
ten Beteiligung 15 Prozent des Eigenkapitals der  
Bilanz des letzten Jahresabschlusses erreicht oder 
übersteigt.

Die Zuweisung von Verantwortlichkeiten zu einzelnen 
Vorstandsmitgliedern erfolgt durch die Geschäftsord-
nung des Vorstands der AGCS SE inklusive der Ressort-
verteilung und dem Geschäftsverteilungsplan. Die 
Struktur und die internen Zuweisungen von Verant-
wortlichkeiten werden regelmäßig überprüft.

Die Geschäftsordnung des Vorstands spezifiziert die 
Arbeit des Vorstands im Detail. Sie definiert die Ver-
antwortlichkeiten der Vorstandsmitglieder, die Ange-
legenheiten für den gesamten Vorstand und andere 
Geschäftsprozesse.

Vorstandssitzungen finden in der Regel im Monats-
turnus statt.

Die Tagesordnung sowie die Beschlussvorschläge 
und die erforderlichen Unterlagen werden spätestens 
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B.1.1.3   Prinzipien und Funktion  
des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern, die 
von der Hauptversammlung bestellt werden. Zwei 
dieser sechs Mitglieder sind auf Vorschlag der Arbeit-
nehmer zu bestellen, wobei die Hauptversammlung 
an diese zwei Vorschläge gebunden ist. Die Arbeit-
nehmervertreter stammen aus den Ländern mit den 
meisten Beschäftigten. Der Aufsichtsrat umfasst der-
zeit eine Vertreterin der Arbeitnehmer aus Deutsch-
land und eine aus England. 

Größe und Zusammensetzung des Aufsichtsrats wer-
den bestimmt durch die allgemeinen Vorgaben der 
Societas Europaea (SE-Beteiligungsgesetz), die in der 
Satzung der Gesellschaft festgeschrieben sind.

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung 
durch den Vorstand und berät ihn bei der Leitung der 
Gesellschaft: So prüft er u.a. die Jahresabschlussunter-
lagen und befasst sich mit der Risikostrategie, der 
Risikosituation und den Tätigkeitsschwerpunkten der 
Internen Revision und der Compliance-Abteilung.

Darüber hinaus ist der Aufsichtsrat auch zuständig für:

–  Bestellung und Abberufung von Vorstands-
mitgliedern, 

–  Festsetzung der Vergütung der Vorstands-
mitglieder und 

–  Bestellung des Abschlussprüfers.

Der Aufsichtsrat tritt einmal im Halbjahr zusammen. 
Weitere Sitzungen werden einberufen, wenn Beratung 
oder Beschlussfassung es erfordern. Der Aufsichtsrat 
trifft alle Entscheidungen mit einfacher Mehrheit.

Der Aufsichtsrat der AGCS SE hat keine eigenen Aus-
schüsse gebildet. Angesichts seiner relativ geringen 
Größe werden alle relevanten Themen und Entschei-
dungen im Plenum diskutiert und entschieden. 

B.1.2  Aufbau- und Ablauforganisation

B.1.2.1  Gremien
Bestimmte Angelegenheiten der AGCS SE werden 
zur Entscheidungsfindung oder zur Herleitung einer 
Beschlussfassung bzw. zur Vorbereitung von Beschlüs-
sen speziellen Gremien („Committees“) zugewiesen. 
Aufgabe der Gremien ist es, die Geschäfte der 

AGCS SE zu steuern und die Überwachungsfunktion 
über die Gesellschaft wahrzunehmen. Daher benö-
tigen sie ein klar definiertes Mandat, müssen mit ent-
sprechender Entscheidungsbefugnis sowie Unab-
hängigkeit ausgestattet sein und repräsentieren 
verschiedene Funktionen.

Innerhalb der AGCS SE gibt es drei unterschiedliche 
Arten von Gremien:

– Vorstandsgremium („Board Committee“)
– Funktionales Gremium („Functional Committee“)
– Beratendes Gremium („Advisory Committee“)

Die Verantwortung von Gremien mit Entscheidungs-
befugnis ist begrenzt auf Entscheidungen, bei denen 
– gemäß den gesetzlichen Vorgaben bzw. den Be-
stimmungen in der Satzung der Gesellschaft – nicht 
der Gesamtvorstand der AGCS SE involviert sein muss.

Die AGCS SE verfügt über insgesamt drei Board 
Committees.

Reinsurance Committee
Die stimmberechtigten Mitglieder des Reinsurance 
Committee sind der Chief Executive Officer (Vorsitz), 
Chief Financial Officer, Chief Underwriting Officer 
Corporate, Chief Underwriting Officer Specialty, Chief 
Regions & Markets Officer Region 2 und der Chief 
Claims Officer.

Der nicht-stimmberechtigte Sekretär des Reinsurance 
Committee ist der Global Head of Reinsurance. Wei-
terer dauerhafter Gast ohne Stimmrecht, inklusive 
Eskalationsrecht, ist der Chief Risk Officer. 

Das Reinsurance Committee trifft sich vierteljährlich 
und ist beschlussfähig, wenn fünf stimmberechtigte 
Mitglieder anwesend sind. 

Die wesentlichen Aufgaben des Reinsurance Com-
mittee sind

–  Definition einer unternehmensweiten Rückver-
sicherungsstrategie;

–  Entwicklung einer spezifischen Rückversicherungs-
strategie für bestimmte Geschäftssegmente, ab-
hängig von der Natur und Größe des Segments 
sowie von der derzeitigen Rückversicherungs- und 
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Global Program Steering Group
Die stimmberechtigten Mitglieder der Global Program 
Steering Group sind der Chief Operating Officer (Vor-
sitz), Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, 
Chief Regions & Market Officer Region 1, der Chief 
Claims Officer, der Global Head of Underwriting Inte-
grity & Solutions und der Regional Head of Business 
Transformation, North America.

Der nicht-stimmberechtigte Sekretär der Global Pro-
gram Steering Group ist der Head of Central Program 
Office Governance. Weitere Gäste ohne Stimmrecht 
sind der Chief Risk Officer (inklusive Eskalationsrecht), 
Head of Central Program Office, Chief Information 
Officer und der Global Head of Planning & Perfor-
mance Management.

Die Global Program Steering Group trifft sich viertel-
jährlich und ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

Die wesentlichen Aufgaben der Global Program 
Steering Group sind

–  Entscheidung über das Projektportfolio sowie über 
das Budget;

–  Sicherstellung, dass alle Projekte innerhalb des 
Portfolios im Rahmen der strategischen Prioritäten 
ihre vereinbarten Ziele erreichen;

–  Überprüfung neuer Projekte und Sicherstellung 
einer adäquaten Finanzierung dieser Projekte;

–  Identifikation von Risiken und Definition von ent-
sprechenden Mitigationsmaßnahmen;

–  Entscheidung über Budget-Priorisierungen;

–  Entscheidung über Projekt-Priorisierungen.

Local Investment Management Committee
Die stimmberechtigten Mitglieder des Local Invest-
ment Management Committee sind der Chief Execu-
tive Officer (Vorsitz), Chief Financial Officer, Regional 
Chief Information Officer der AIM SE, Chief Invest-
ment Manager der AIM SE verantwortlich für  Allianz 
Germany Property & Casualty.

Dauerhafte Gäste ohne Stimmrecht sind der Chief 
Risk Officer (inklusive Eskalationsrecht), ein entspre-
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Die „Second Line of Defense” zeichnet sich durch die 
folgenden Aspekte aus:

–  Unabhängigkeit von Berichtswegen, Zielen, Ziel-
setzung und Verantwortlichkeiten der „First Line of 
Defense”;

–  Direkter Berichtsweg und uneingeschränkter Zu-
gang zum jeweiligen Vorstandsmitglied (oder zu 
einem adäquaten anderen Managementteam);

–  Vetorecht gegen Geschäftsentscheidungen auf 
Basis fundierter Gründe in Abstimmung mit der 
jeweiligen globalen Funktion innerhalb der 
AGCS SE bzw.  Allianz SE;

–  Recht, in wesentliche Geschäftsentscheidungen 
eingebunden zu werden und alle relevanten Infor-
mationen zur Verfügung gestellt zu bekommen.

c.  Die „Third Line of Defense” umfasst die unabhän-
gige Kontrolle der zwei ersten „Lines of Defense“. 
Die Aktivitäten beinhalten insbesondere

 – 
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Die Risikomanagementfunktion stärkt und pflegt das 
Risikonetzwerk, indem sie sich regelmäßig und eng 
mit dem Management der rechtlichen Einheiten und 
lokalen Schlüsselfunktionen austauscht, darunter das 
lokale Risikomanagement, die lokale Versicherungs-
mathematische Funktion und lokale Investment-
Abteilungen. Ein starkes Risikonetzwerk auch in Rich-
tung  Allianz Gruppe sorgt dafür, dass Risiken frühzeitig 
identifiziert und der Unternehmens leitung frühzeitig 
zur Kenntnis gebracht werden.

B.1.2.9  Interne Revision
Die Revision bildet die “Third Line of Defense”. Die 
 Allianz Gruppenrevision (Group Audit) und die Interne 
Revision der AGCS SE führen regelmäßig eine unab-
hängige Überprüfung der Aufbau- und Ablauforgani-
sation der Risikomanagementfunktion durch. Zudem 
werden Qualitätsüberprüfungen der Risikoprozesse 
durchgeführt sowie die Einhaltung von Geschäfts-
standards inklusive des internen Kontrollrahmens 
getestet.

Die interne Revision evaluiert und gibt Empfehlungen 
für die Verbesserung der Effektivität des Internen 
Kontrollsystems und der Aufbau- und Ablauforgani-
sation mittels Anwendung von systematischen Revi
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Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
Die Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder der 
AGCS SE wird entsprechend unserer Satzung und im 
Einklang mit dem Aktiengesetz von der Hauptver-
sammlung bewilligt. Die Aufsichtsratsmitglieder erhal-
ten eine jährliche Festvergütung sowie ein pauschales 
Sitzungsgeld.

Aufsichtsratsmitglieder, die gleichzeitig ein Vorstands-
mandat oder eine vergleichbare Position in einer Ge-
sellschaft des  Allianz Konzerns innehaben, verzichten 
regelmäßig durch eine schriftliche Erklärung gegen-
über dem Vorstand auf ihre Aufsichtsratsvergütung.

Vergütung der Vorstandsmitglieder
Die Vorstandsvergütung setzt sich aus erfolgsunab-
hängigen und erfolgsabhängigen Bestandteilen zu-
sammen. Die erfolgsunabhängige Vergütung umfasst 
fixe Bezüge und Nebenleistungen (im Wesentlichen 
Dienstwagen und Versicherung über bestimmte 
Gruppenversicherungspolicen). Die verschiedenen 
Bestandteile der erfolgsabhängigen Vergütung sind 
in einem konzernweit geltenden Plan, dem  Allianz 
Sustained Performance Plan, beschrieben. Der  Allianz 
Sustained Performance Plan umfasst die folgenden 
drei Komponenten:

–  Jahresbonus: eine leistungsbezogene Barzahlung, 
die von der Zielerreichung im jeweiligen Geschäfts-
jahr abhängt;

–  Drei-Jahres-Bonus (Mid-Term-Bonus): eine leis-
tungsbezogene Barzahlung, die die Zielerreichung 
über einen Zeitraum von drei Jahren abbildet;

–   Aktienbezogene Vergütung: eine leistungsbezo-
gene Vergütung in Form von virtuellen Aktien, den 
sogenannten „Restricted Stock Units“. Das Erreichen 
jährlicher Ziele ist der Ausgangspunkt für den Zu-
teilungswert. Nach Ablauf der Haltefrist von vier 
Jahren erhalten Teilnehmer des  Allianz Sustained 
Performance Plan pro Restricted Stock Unit den 
Gegenwert einer Aktie der  Allianz SE. Somit partizi-
pieren die Teilnehmer an der langfristigen Perfor-
mance der  Allianz Gruppe über einen Vier-Jahres-
Zeitraum, der sich in der Kursentwicklung der 
 Allianz Aktie widerspiegelt.

Die jährliche Zielerreichung ist ausschlaggebend für 
die Höhe des jährlichen Bonus. Sie bildet auch die 
Basis für die jährliche nicht verbindliche Dotierung 
des Drei-Jahres-Bonus und die jährliche Zuteilung der 
Restricted Stock Units. Die tatsächlichen Auszahlun-
gen des Drei-Jahres-Bonus und der aktienbezogenen 
Vergütung sind von der nachhaltigen Entwicklung 
über einen längeren Leistungszeitraum hinweg ab-
hängig.

Die quantitativen und qualitativen Leistungsziele für 
die variable Vergütung der Vorstandsmitglieder wer-
den jährlich vom Aufsichtsrat festgesetzt.

Vergütung für Direktoren
Die Vergütungssystematik und die Vergütung von 
Direktoren werden – ab einer bestimmten Hierarchie-
stufe – durch den Vergütungsausschuss der AGCS SE 
festgelegt. Im  Allianz Sustained Performance Plan 
werden auch die Bedingungen für ihre variable Ver-
gütung geregelt. Sie besteht aus zwei Komponenten: 
einem Jahresbonus und einer aktienbezogenen Ver-
gütung.

Vergütung für alle übrigen leitenden Angestellten 
Die Vergütungssystematik der übrigen leitenden 
Angestellten wird generell durch den Vergütungsaus-
schuss der AGCS SE festgelegt. Bei ihnen stellt der 
Jahresbonus in der Regel die einzige variable Vergü-
tungskomponente dar. In begründeten Ausnahme-
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Aufsichtsratsmitglieder
Der Aufsichtsrat als Gremium muss jederzeit über 
die jenigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, 
die zur gewissenhaften und eigenverantwortlichen 
Erfüllung seiner Aufgaben, insbesondere der Überwa-
chung und Beratung des Vorstands, erforderlich sind.

Personen, die andere Schlüsselfunktionen  
inne haben
Diese müssen die für ihre jeweilige Tätigkeit erfor-
derlichen Kenntnisse sowie – soweit die konkrete 
Tätigkeit Leitungsaufgaben umfasst – ausreichende 
Leitungserfahrung besitzen.

Vorgehensweise bei der Bewertung der 
fachlichen Qualifikation und persönlichen 
Zuverlässigkeit der Personen, die das 
Unternehmen tatsächlich leiten oder andere 
Schlüsselfunktionen innehaben

Die nötige fachliche Qualifikation und Zuverlässigkeit 
werden durch die folgenden Prozesse gewährleistet:

–  Im Rahmen des Auswahlverfahrens müssen die 
Kandidaten verschiedene Unterlagen vorlegen, die 
die Beurteilung ihrer Qualifikation und Zuverlässig-
keit ermöglichen (z.B. Lebenslauf, Führungszeug-
nis, Auszug aus dem Gewerbezentralregister,  
Angaben zu Straf- und Ermittlungsverfahren). 
Zusätzlich müssen mit potenziellen Vorstandsmit-
gliedern und Inhabern von Schlüsselfunktionen 
mindestens zwei persönliche Gespräche geführt 
werden, zumindest eines davon mit Beteiligung 
eines HR-Experten. Die Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichtsrat werden auf bindenden Vorschlag der 
Arbeitnehmer durch die Hauptversammlung ge-
wählt. Auch sie müssen im Anschluss an ihre Wahl 
die oben genannten Unterlagen vorlegen.

–  Die Bestellung neuer Vorstands- und Aufsichtsrats-
mitglieder sowie von Personen in Schlüsselfunk-
tionen ist zudem der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) anzuzeigen. Diese 
Anzeigepflicht gilt sowohl für die von der Haupt-
versammlung bestimmten Aufsichtsratsmitglieder 
als auch für die Arbeitnehmervertreter im Auf-
sichtsrat, die den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechend von der Belegschaft gewählt werden. 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht prüft anhand der vorzulegenden Unterlagen, 

ob die neuen Mandatsträger alle aufsichtsrecht-
lichen Anforderungen an Qualifikation und Zuver-
lässigkeit erfüllen. Bei Zweifeln hinsichtlich der 
Qualifikation ist die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht berechtigt, den Besuch von Fort-
bildungsveranstaltungen zu fordern. Im Extremfall 
kann sie auch die Abberufung nicht hinreichend 
qualifizierter oder zuverlässiger Personen ver-
langen.

–  Während des Mandats- bzw. Anstellungsverhält-
nisses muss regelmäßig überprüft werden, ob die 
Anforderungen an fachliche Qualifikation und 
Zuverlässigkeit eingehalten werden. Neben allge-
meinen Maßnahmen für alle Mitarbeiter (z.B. 
durch Zielvereinbarungsgespräche und regelmä-
ßige Gespräche mit dem Vorgesetzten) bestehen 
für die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat 
besondere Prozesse. So überprüft der Aufsichtsrat 
im Jahresturnus die fachliche Qualifikation und 
Zuverlässigkeit der einzelnen Mitglieder des Vor-
stands sowie des Vorstands als Ganzes. Hierzu 
reichen die Vorstandsmitglieder relevante Unter-
lagen ein (z.B. Erklärung zur Zuverlässigkeit). Der 
Aufsichtsrat unterzieht sich darüber hinaus einer 
jährlichen Selbstevaluation im Hinblick auf seine 
eigene Qualifikation und Zuverlässigkeit. Sie basiert 
u.a. auf Selbsteinschätzungen der Aufsichtsrats-
mitglieder zu ihren Kenntnissen in den Bereichen 
Kapitalanlage, Versicherungstechnik und Rech-
nungslegung. Davon ausgehend wird ein Entwick-
lungsplan für den Aufsichtsrat erarbeitet und vom 
Aufsichtsrat verabschiedet. Die Selbsteinschät-
zungen der Aufsichtsratsmitglieder sowie der 
beschlossene Entwicklungsplan sind der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzu-
reichen.

–  Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass ein Mitglied 
des Vorstands oder Aufsichtsrats oder eine Person, 
die eine andere Schlüsselfunktion innehat, die 
Anforderungen an die fachliche Qualifikation und 
Zuverlässigkeit nicht mehr erfüllt, findet eine 
außer ordentliche Überprüfung dieses Einzelfalls 
statt.

–  Schließlich sind alle Personen, die von unserer Fit 
and Proper Policy erfasst werden, verpflichtet, ihr 
Wissen jederzeit aktuell zu halten, etwa durch 
angemessene Maßnahmen zur Fort- und Weiter-
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bildung. Im Hinblick auf die Zuverlässigkeit bieten 
die zuständigen Compliance-Abteilungen regel-
mäßige Schulungen und Weiterbildungsmaß-
nahmen zur redlichen und regelgetreuen Führung 
der Geschäfte an. Diese betreffen beispielsweise 
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Die implementierten Leitlinien und Standards zu 
Aufbauorganisation, Risikostrategie, Limitsystem so-
wie Dokumentations- und Berichtsanforderungen 
definieren ein übergreifendes Risiko-Governance-
System. Diese Richtlinien gewährleisten einerseits 
eine zeitnahe und vollständige Informationsweiter-
gabe risikorelevanter Entwicklungen im Unterneh-
men sowie Entscheidungen und gewährleisten  
andererseits die Implementierung eines Prozesses  
für die Entscheidungsfindung und -umsetzung.

B.3.2   Risikomanagementansatz  
und Risikostrategie

B.3.2.1  Risikomanagementansatz
Als international tätiges Versicherungsunternehmen 
im Bereich Industrie- und Firmenkunden stellt das 
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Grundprinzip 3: Klare Definition der Aufbauorgani-
sation und Risikomanagementprozesse
Bei der AGCS SE wurde eine Organisationsstruktur 
etabliert, die klar definiert ist und alle Risikokategorien 
umfasst. Ebenfalls über diese Organisationsstruktur 
definiert werden die Rollen und Verantwortlichkeiten 
aller involvierten Funktionen. Diese Struktur wird klar 
und vollständig an alle relevanten Funktionen kom-
muniziert.

Grundprinzip 4: Konsistente Risikobewertung
Relevante Risiken, sowohl Einzel- als auch Kumulrisi-
ken, werden über alle Risikokategorien hinweg mit 
konsistenten quantitativen und qualitativen Metho-
den bewertet. Quantitative Risiken sind in der Risiko-
kapitalberechnung mit dem Internen Modell oder der 
Standardformel berücksichtigt. Die Risikobewertun-
gen und Kalkulationen sind im Risikokapitalregelwerk 
der AGCS SE klar definiert und stellen ein konsistentes 
Vorgehen innerhalb der  Allianz Gruppe sicher. Die 
Ergebnisse werden mit Hilfe statistischer Methoden 
und qualitativer Expertenbeurteilungen analysiert 
und bewertet.

Einzelrisiken, die nicht mit dem Risikokapitalmodell 
quantifiziert werden können, sowie komplexe Risiko-
strukturen, die mehrere Einzelrisiken oder Risikokate-
gorien kombinieren, werden anhand von quantitativen 
Kriterien und teilweise vereinfachten quantitativen 
Methoden (z.B. Szenarioanalyse) bewertet.

Ist eine Quantifizierung nicht möglich, wird anhand 
qualitativer Kriterien bewertet.

Grundprinzip 5: (Weiter-)Entwicklung und Einbin-
dung des Limitsystems
Die AGCS SE verfügt über ein konsistentes Limitsystem, 
das die Einhaltung der Risikotoleranz sicherstellt, den 
Umgang mit Konzentrationsrisiken regelt und, soweit 
sinnvoll, die Kapitalallokation unterstützt. Es umfasst 
alle relevanten Risikogrößen und -treiber des Risiko-
kapitals und wird um weitergehende operative Limite 
ergänzt. Das Limitsystem wird regelmäßig im Rahmen 
der Risikostrategie durch den Vorstand überprüft.

Grundprinzip 6: Mitigation von Risiken, die die 
Risiko toleranz übersteigen
Falls einzelne Risiken ihren Grenzwert oder die Sum-
me der Risiken die Risikotoleranz überschreiten, wer-
den die Risiken angemessen reduziert. Es werden 
Maßnahmen definiert, wie die Risiken innerhalb der 
Grenzwerte bleiben und zugleich die geplante Risiko-
toleranz bedienen können, etwa durch Anpassung 
der Rückversicherungslösungen, Stärkung des Kon-
trollumfeldes, Verringerung bzw. Absicherung der 
Risikoposition oder Anpassung der Risikotoleranz.

Eine Risikobeschränkung findet nur im Rahmen der 
ökonomisch und rechtlich gesetzten Rahmenbedin-
gungen statt.

Grundprinzip 7: Konsistente und effektive Über-
wachung
Die Risikotoleranz und der Umgang mit Risiken wur-
den in einen standardisierten Prozess zur Definition 
von Limiten integriert, der alle quantifizierbaren Risi--T
0.n1SCSfektive Über
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werden im jährlichen ORSA-Bericht dokumentiert. 
Die Daten und Annahmen, die den Informationen 
zugrunde liegen, sind in ein umfassendes Kontroll-
umfeld eingebettet. So wird eine angemessene 
Daten qualität für eine vollständige, konsistente und 
zeitnahe Berichterstattung an das Management 
sicher gestellt.

Das Ad-hoc-Berichtswesen deckt Ereignisse ab, die 
unerwartet in Bezug auf Schadenhöhe oder Größe 
sind oder einen unerwartet starken Einfluss auf das 
Risikoprofil der AGCS SE haben können. Dieser Einfluss 
bezieht sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung, 
die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens, die 
Reputation, die Fortführung des Geschäftsbetriebs 
oder auf die Nicht-Einhaltung regulatorischer oder 
rechtlicher Anforderungen. 

Das Ad-hoc- und das regelmäßige Berichtswesen 
unterliegen konsistenten Materialitätsgrenzen. Die 
Berichterstattung an die Risikomanagementfunktion 
der  Allianz Gruppe erfolgt regelmäßig durch Emails 
sowie turnusmäßige oder ad hoc vereinbarte Treffen.

Grundprinzip 9: Integration von Risikomanagement 
in die Geschäftsprozesse
Risikomanagementprozesse sind, soweit möglich, 
direkt in die Geschäftsprozesse eingebunden. Dies 
umfasst auch strategische und taktische Unterneh-
mensentscheidungen sowie Entscheidungen, die das 
Tagesgeschäft betreffen, soweit diese das Risikoprofil 
beeinflussen können. Diese umfassende Einbindung 
soll sicherstellen, dass die Risikomanagementfunktion 
vor allem die zukünftigen Risiken mitbestimmt und 
nur sekundär die bereits bestehenden Risiken reaktiv 
beurteilt und steuert.

Die Risikokultur, die der Vorstand der AGCS SE pflegt, 
ist für das Gelingen dieser Integration wesentlich. In 
dem er eine starke Risikokultur vorbildhaft vorlebt, 
demonstriert der Vorstand, dass das Management 
von Risiken ein wichtiger Faktor ist, um Geschäftsziele 
zu erreichen.

Grundprinzip 10: Umfassende und zeitnahe 
 Dokumentation
Alle Geschäftsentscheidungen, die potenziell einen 
wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der AGCS SE 
haben können, müssen zeitnah dokumentiert werden. 
Die Dokumentation muss derart erfolgen, dass die 
Betrachtung von wesentlichen Risikoimplikationen 
nachvollzogen werden kann.

Die adäquate Besetzung der Schlüsselfunktionen ist 
wesentlich dafür, ob Prozesse bestmöglich umgesetzt 
werden können. Daher stimmt sich der Chief Financial 
Officer bei der Besetzung oder Entlassung des Chief 
Risk Officer der AGCS SE mit dem Group Chief Risk 
  , dass die fach
lichen und persönlichen Qualifikationen des Chief Risk 
Officer die Anforderungen der AGCS Fit and Proper 
Policy vollständig erfüllen.

  Anforderungen  
Edie persönliche 
Zuver -
fikation

Der Chief Risk Officer muss über entsprechende Qua-
lifikation, Erfahrung und Wissen verfügen, um seinen 
Verantwortlichkeiten gerecht zu werden. Seine Auf-
gaben muss er in  
gemessener Verhältnismäßigkeit 
zur Komplexität des Geschäfts sowie zur Natur und 
zur Größe des Unternehmens erledigen. Zudem 
muss er sich durch Ehrlichkeit, Integrität und hohe 
Reputation auszeichnen sowie entsprechende Kom-
petenzen und finanzielle Stärke besitzen.

Im Wesentlichen muss der Chief Risk Officer über 
folgendes Wissen verfügen:

  Kenntnis über das regulatorische Rahmenwerk 
sowie über anzuwendende Anforderungen

 Kenntnis über Finanz- und Versicherungsmärkte
    

 SE
 Kenntnis über die Aufbau- und Ablauforganisation

 
Die Risikomanagementfunktion der AGCS sowie der 

 SE verfügt über ausreichende Ressourcen, um 
ihre Verantwortlichkeiten sachgerecht und risiko-
orientiert wahrnehmen zu können. Einmal jährlich 
werden die Aufgaben der Risikomanagementfunktion 
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Der TRSA-Prozess für AGCS Global und AGCS SE wird 
durch Risiko- und Kontrollbewertungen zusätzlich 
validiert. Er steuert aktiv quantifizierbare und nicht 
quantifizierbare Risiken der AGCS auf globaler Ebene 
und für die rechtliche Einheit AGCS SE und ist so ein 
Schlüsselinstrument für den Vorstand, um die Verant-
wortung für diese Risiken zu übernehmen. Der TRSA-
Prozess unterteilt sich in vier Phasen:

1. Identifikation (jährlich)
2. Analyse & Evaluation (vierteljährlich)
3. Steuerung (vierteljährlich)
4. Überwachung (vierteljährlich) 

B.3.5  Internes Risikokapitalmodell

Das Interne Modell der  Allianz, das die AGCS SE an-
wendet, beruht auf einem Value-at-Risk-Ansatz (VaR) 
unter Verwendung des Verfahrens der Monte-Carlo-
Simulation. Dieser Ansatz bestimmt den höchstmög-
lichen Wertverlust im Portfolio von Geschäftsberei-
chen im Anwendungsbereich des Modells, und zwar 
innerhalb eines bestimmten Zeithorizonts („Halte-
dauer“) und auf Basis einer bestimmten Wahrschein-
lichkeit („Konfidenzniveau“). Zugrunde gelegt werden 
dabei ein Konfidenzniveau von 99,5 Prozent und eine 
Haltedauer von einem Jahr. In der Risikosimulation 
werden Risikoereignisse aller modellierten Risikokate-
gorien („Risikoquellen”) betrachtet und der Wert des 
Portfolios berechnet. Berechnungsgrundlage ist der 
Zeitwert der Vermögenswerte abzüglich des Zeit -
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–  Kalkulation von wirtschaftlichen und regulatori-
schen Solvabilitätspositionen sowie deren Sensiti-
vität gegenüber Stressszenarien.

–  Überprüfung der Angemessenheit des Internen 
Modells: Das Interne Modell zur Bestimmung des 
internen Risikokapitals wird regelmäßig validiert. 
So wird gewährleistet, dass das Modell das Risiko-
profil des Unternehmens korrekt widerspiegelt. 
Ebenso werden Modelländerungen auf Angemes-
senheit für die AGCS SE geprüft. 

–  Wirksamkeit des internen Kontrollsystems: In die 
Bestimmung der Effektivität des internen Kontroll-
systems fließen die aktuellsten Ergebnisse der 
Kontrolltests, Revisionsberichte und Prüfungen 
und Begutachtungen von Drittanbietern mit ein.

–  Ad hoc Risk Assessments: Die zuvor beschriebenen 
regulären ORSA-Prozesse werden bei Bedarf durch 
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Die Angemessenheit der ORSA-Prozesse wird jährlich 
überprüft.

Die Erkenntnisse und beschlossenen Maßnahmen 
aus allen ORSA-Prozessen werden in einem ORSA- 
Bericht zusammengefasst. Die Erstellung des ORSA-
Berichts wird durch die Risikomanagementfunktion 
koordiniert und enthält alle risikobezogenen Infor
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Rahmen des ERIC-Systems werden in einer eigenen 
Datenbank abgelegt, um beispielsweise eine einheit-
liche Berichterstattung zu ermöglichen.

Insgesamt fördert das ERIC-System das Risiko- und 
Kontrollbewusstsein innerhalb der Organisation und 
schafft Transparenz in Bezug auf Verantwortlich
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Begleitet wird dieser Prozess von der sog. ERIC Advisory 
Group, einem beratenden Gremium der AGCS SE. In 
diesem Gremium sind die folgenden Funktionen als 
stimmberechtigte Mitglieder vertreten:

–  Risikomanagement
–  Rechtsabteilung
–  Compliance
–  Aktuariat
–  Rechnungswesen
–  IT-Governance
–  Informationssicherheit

Darüber hinaus ist die Interne Revision ohne Stimm-
berechtigung eingebunden. Diese Zusammensetzung 
unterstützt auch den sog. Reciprocal Oversight zwi-
schen den Schlüsselfunktionen und damit die Einhal-
tung der entsprechenden regulatorischen Anforde-
rungen. Regelmäßig bildet sich die ERIC Advisory 
Group eine Meinung über

–  die Vollständigkeit und Konsistenz des ERIC-Systems
–  die operative Durchführung der Prozesse unter 

dem ERIC-System
–  die Angemessenheit und Vollständigkeit des Um-

fangs für die Risiko- und Kontrollbewertungen
–  die Effektivität des ERIC-Systems und insbesondere 

die Wesentlichkeit von möglichen Kontroll-
schwachstellen

–  die Angemessenheit und Effektivität des Gover-
nance-Systems

Die Risikomanagementfunktion koordiniert und über-
wacht alle Aktivitäten, die für das ERIC-System erfor-
derlich sind, insbesondere die Nachbesserung von 
Kontrollschwachstellen. Regelmäßig stellt sie der ERIC 
Advisory Group und dem AGCS Risk Committee einen 
aktuellen Überblick zur Verfügung.

Mindestens einmal jährlich erstellt die Risikomanage-
mentfunktion zudem einen sog. ERIC-Bericht. Zu-
nächst wird er der ERIC Advisory Group zur Prüfung 
und dann dem AGCS Risk Committee zur Genehmi-
gung vorgelegt, um auf dieser Basis die Gesamteffek-
tivität des ERIC-Systems inklusive des Governance-
Systems zu beschließen. Schließlich wird der Bericht 
an den Vorstand der AGCS SE zur Kenntnisnahme 
verteilt.

B.4.2  Ansatz und Ziele der Compliance-Funktion

Der globale Ansatz von Compliance folgt der Struktur 
der AGCS SE. 

Die Compliance-Funktion zielt darauf ab, die Risiken, 
die mit den regulatorischen und rechtlichen Anforde-
rungen und deren Umsetzung verbunden sind, zu 
minimieren. Darüber hinaus schützt die Compliance-
Funktion auch die Reputation der AGCS SE und sieht 
sich als aktiver Berater der Organisation in allen Fra-
gen der Compliance. 

Die Compliance-Funktion umfasst die Compliance-
Abteilung und andere Organisationseinheiten, zum 
Beispiel die Rechtsabteilung, die (u.a.) Aufgaben der 
Compliance-Funktion wahrnehmen. Auch das AGCS 
Global Integrity Committee gehört zur Compliance-
Funktion.

Compliance-Funktion verantwortet folgende Risiko-
bereiche:

–  Korruption
–  Geldwäsche und Terrorfinanzierung
–  Wirtschaftssanktionen
–  Kapitalmarkt-Compliance
–  Sales Compliance
–  Kartellrechts-Compliance
–  Interner Betrug

Risikobereiche, die anderen Organisationseinheiten 
zugeordnet sind, aber (zum Teil) auch Aufgaben der 
Compliance- Funktion wahrnehmen, sind:

–  Datenschutz 
–  Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
–  Strafrecht

Die Governance-Funktionen umfassen alle anderen 
Abteilungen, die die Überwachung und Bewertung 
der jeweils anwendbaren gesetzlichen oder regulato-
rischen Anforderungen, die Implementierung von 
Prozessen und Kontrollen sowie die Einführung erfor-
derlicher interner Qualitätssicherungsmaßnahmen 
verantworten.

Die den Governance-Funktionen (Aktuariat, Personal-
abteilung, Rechnungswesen, Risikomanagement, 
sonstige Finanzbereiche und Market Management) 
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zugeordneten Risikobereiche umfassen beispielsweise 
die Rechnungslegungsstandards, versicherungsma-
thematischen Grundsätze, Versicherungsvertriebs-
regelungen, Outsourcing-Regelungen, Arbeitsrecht 
und das Beschwerdemanagement.

Die Verantwortlichkeiten der Compliance- und der 
Governance-Funktionen sind in der AGCS Compli-
ance Policy und der AGCS Governance Policy festge-
legt. Ebenso beinhalten diese die jeweilige organisa-
torische Aufstellung und Funktionsweise sowie die 
zugeordneten Risikobereiche. Detaillierte globale 
Richtlinien und Arbeitsanweisungen ergänzen den 
Rahmen für eine globale Organisation. Darüber hin-
aus ist der Code of Conduct ein zentraler Baustein des 
Compliance-Management-Systems, der insbesonde-
re die Schaffung eines einheitlichen Compliance-
Verständnisses innerhalb der AGCS SE vorantreibt.

Die Compliance-Funktion ist so aufgestellt, dass sie 
unabhängig und gemäß dem Konzept der „Three-
Lines-of-Defense“ agieren kann. Unabhängig bedeu-
tet dabei, dass kein unlauterer Einfluss auf die Com-
pliance-Funktion auszuüben ist.

Der Global Compliance Officer verfügt über eine 
 direkte Berichtslinie an den AGCS SE Vorstand sowie 
an den Global Head of Legal & Compliance. Außer-
dem verfügt er über eine funktionale Berichtslinie 
zum Group Chief Compliance Officer der  Allianz 
Gruppe. 

Der Global Compliance Officer berichtet regelmäßig 
an den Aufsichtsrat sowie an den Vorstand der 
AGCS SE. Die Compliance-Berichterstattung umfasst 
die Ergebnisse der vorhergegangenen Compliance-
Risikobeurteilung, mögliche Änderungen im Compli-
ance-Risikoprofil, Übersichten zu aktuellen Compli-
ance-Aktivitäten, Status von Compliance Reviews/
Audits, eine Zusammenfassung von gemeldeten, 
relevanten Verstöße und/oder Defiziten sowie emp-
fohlene Korrekturmaßnahmen.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Compliance-
Funktion das Recht auf einen ungehinderten Zugang 
zu Informationen. So dürfen beispielsweise relevante 
Informationen bei unternehmensinternen Einheiten 
angefordert und mit Mitarbeitern kommuniziert wer-
den, um Informationen zu erhalten. Dieser ungehin-
derte Zugang kann auf einzelne Personen aus dem 
Compliance-Bereich beschränkt werden.

Der Vorstand der AGCS SE verantwortet die Organi-
sations- und Betriebsstrukturen und -verfahren, mit 
denen die Einhaltung der AGCS Compliance Policy 
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Das AGCS Audit Manual ergänzt und präzisiert die 
AGCS Audit Policy und wird vom Leiter der Internen 
Revision jährlich sowie bei besonderen Anlässen 
überprüft und bekannt gemacht.

Die Interne Revision ist verpflichtet, wesentliche Fest-
stellungen aus ihrem Verantwortungsbereich unver-
züglich an Group Audit zu melden.

Die Interne Revision nimmt ihre Aufgaben selbst-
ständig und unabhängig wahr. Der Vorstand gewähr-
leistet – im Rahmen der von ihm genehmigten AGCS 
Audit Policy – ihre fachliche Unabhängigkeit, um die 
Funktionsfähigkeit der Geschäftsorganisation des 
Unternehmens zu wahren (u.a. Informations- und 
Prüfungsrechte). Diese Unabhängigkeit wird weiter-
hin durch die Stellung der Internen Revision inner-
halb Aufbauorganisation sichergestellt; sie ist unab-
hängig von den „First- und Second Line of Defense“-  
Funktionen.

Bei der Prüfungsdurchführung und Berichterstattung 
sowie bei der Wertung der Prüfungsergebnisse ist die 
Interne Revision weder Weisungen noch sonstigen 
Einflüssen unterworfen. Der Vorstand kann im Rah-
men seines Direktionsrechts zusätzliche Prüfungen 
anordnen, ohne dass dies der Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit der Internen Revision entgegensteht.

Interne Revisoren beurteilen alle relevanten Umstände 
mit Ausgewogenheit und lassen sich in ihrem Urteil 
nicht durch eigene Interessen oder durch andere 
beeinflussen. Grundsätzlich dürfen die in der Internen 
Revision beschäftigten Mitarbeiter keine Aufgaben 
wahrnehmen, die mit der Prüfungstätigkeit nicht im 
Einklang stehen bzw. den Anschein haben, nicht da-
mit im Einklang zu stehen.

Die Interne Revision führt die Prüfungen mit dem 
notwendigen Sachverstand und der angemessenen 
beruflichen Sorgfalt durch. Die Mitarbeiter der Inter-
nen Revision wenden beim Zusammenführen, Be-
werten und bei der Weitergabe von Informationen 
über geprüfte Aktivitäten oder Geschäftsprozesse ein 
Höchstmaß an sachverständiger Objektivität an. Revi-
sionsfeststellungen müssen auf Tatsachen beruhen 
und durch ausreichende Nachweise belegbar sein. 

Die Interne Revision kann um ihre Einschätzung zu 
Themen gebeten werden, die das Interne Kontroll-
system betreffen. Hierbei muss die Interne Revision 
ihre notwendige Unabhängigkeit wahren und darf 
nicht maßgeblich in die Entwicklung, Umsetzung 
oder Durchführung von Prozessen und Arbeitsanwei-
sungen eingebunden sein. Diese Beratungstätigkei-
ten dürfen darüber hinaus nicht so ausgestaltet sein, 
dass die Erfüllung der Kernaufgaben der Internen 
Revision und des Prüfungsplans gefährdet werden.

Die Ressourcen der internen Revisions-Funktion der 
AGCS SE werden so geplant und eingesetzt, dass die 
die Aufgaben sachgerecht und risikoorientiert durch-
geführt werden können. Die Planung erfolgt im Rah-
men des jährlich erstellten Audit-Plans.

Darüber hinaus wird im Einklang mit den regulatori-
schen Anforderungen ein Reciprocal Oversight zwi-
schen den Schlüsselfunktionen in der ERIC Advisory 
Group durchgeführt; diese Aufsicht bezieht grund-
sätzlich auch die Ressourcenausstattung einer Funk-
tion in die Gesamtbetrachtung mit ein. 

B.6   Versicherungsmathematische 
Funktion
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Eine besondere Rolle kommt der Outsourcing Funk-
tion zu, die sicherstellt, dass die für das Monitoring 
und die Überwachung der ausgelagerten Outsour-
cing Funktionen und Services notwendigen Prozesse 
definiert und implementiert werden. Dies geschieht 
in Abstimmung mit den lokal involvierten Schlüssel-
funktionen (z.B. Rechtsabteilung, Compliance, Risiko-
management, Business Continuity Management, 
Information Security Officer), den  Allianz Gruppen-
funktionen und den verantwortlichen Personen des 
Auslagerungsvertrags. 

Die Outsourcing Funktion ist speziell verantwortlich 
für die folgenden Haupttätigkeiten: 

–  Anleitung der Organisation, wie Anforderungen 
aus Outsourcing Sicht zu erfüllen sind

–  Unterstützung aller Business Owner bei ihren  
Aktivitäten, Compliance mit der AGCS Procure-
ment & Outsourcing Policy herzustellen

–  zentrale Ablage/Archivierung aller Outsourcing 
Verträge (Inventar) samt der dazugehörigen  
Dokumente und Nachweise (z.B. Risikobewertung, 
Geschäftsplan, Due Diligence)

–  auf Anfrage, Reporting der AGCS Outsourcing-
Verträge an die  Allianz Gruppe

Die AGCS Outsourcing Funktion verwendet ein sog. 
Outsourcing Toolkit, um den Outsourcing Prozess 
operativ zu unterstützen. Dieses Toolkit wird jährlich 
in Abstimmung mit allen AGCS Schlüsselfunktionen 
überprüft und angepasst.

Wichtige Auslagerungsverträge der AGCS SE

Dienstleister  
für AGCS SE Land Beschreibung 

AIM SE Deutschland
Cash & Asset  
Management Services 

PIMCO  
Deutschland GmbH Deutschland

Asset  
Management Services 

Allianz Technology SE 1 Deutschland Data Center Services 
Allianz Technology SE 1 Deutschland Network Services 

Allianz Technology SE 1 Deutschland 
Key Application  
Services 

1  Die  Allianz Technology SE firmierte im vergangenen Berichtszeitraum noch als 
 Allianz Managed Operations & Services 
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eine Modellierung auf Basis beobachteter Schäden, 
da hier die Historie nicht das volle Potenzial möglicher 
künftiger Schäden abdeckt.

Es wird kein materielles versicherungstechnisches 
Risiko an Zweckgesellschaften (SPVs) transferiert und 
es gibt keine materielle Risikoexponierung aus außer-
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Gruppenvertreter nehmen an den Sitzungen der 
lokalen Reservegremien teil.

C.1.1.3 Geschäftsrisiko
Das gesamte Geschäftsrisiko der AGCS SE betrug 
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Teil eines breit diversifizierten Investmentportfolios 
sind neben den strategischen Beteiligungen weitere 
Aktien. Über die Credit Risk Platform (CRisP) und mit-
hilfe von Limiten wird sichergestellt, dass übermäßige 
Konzentrationsrisiken bei Aktien vermieden werden.

Sensitivität
Sensitivitätsanalysen zeigten zum 31. Dezember 
2017, dass ein Aktienkursrückgang um 30 Prozent 
(ohne Berücksichtigung der strategischen Beteiligun-
gen) ein Absinken der Solvenzquote von 174 Prozent 
auf 167 Prozent zur Folge hätte. 

Aktien – 30 %

Eigen- 
mittel

Risiko- 
kapital

Solvenz-
quote

Tsd € Tsd € %

Basis 2 851 944 1 635 934 174
Stress 2 578 724 1 539 544 167

C.2.1.2 Zinsrisiko
Das Zinsrisiko der AGCS SE lag zum Berichtsjahres-
ende bei 145 337 (197 236) Tsd €, ein Minus gegen-
über 2016 um 51 897 Tsd € bzw. 26 Prozent. Gründe 
dafür sind zum einen eine Reduzierung des Bestands 
von festverzinslichen Kapitalanlagen, zum anderen, 
dass deren Duration leicht verringert wurde. Zurück-
zuführen ist die Minderung der festverzinslichen 
Kapital anlagen vor allem auf die Finanzierung der 
Gewinnabführung an die  Allianz SE. 

Die AGCS SE steuert das Zinsrisiko im Rahmen eines 
umfassenden Asset-Liability-Managements. Im 
 Bereich Schaden/Unfall sind die Zahlungsverpflich-
tungen typischerweise in der Duration kurzfristiger als 
die Kapitalanlagen. Die AGCS SE leitet das Durations-
ziel unter der Annahme ab, dass der Geschäftsbetrieb 
dauerhaft fortgesetzt wird. Dies führt zu einer länge-
ren Duration der Aktivseite im Vergleich zur Passiv-
seite. Dieser Durationsüberhang impliziert Zinsrisiken 
aus steigenden Zinsen; ausgewiesen wird dies im 
Risikoprofil und u.a. durch Sensitivitätslimite gesteuert.

Risikokonzentration
Vorrangig trugen Änderungen der US-Dollar-Zins-
strukturkurve – mit 49 Prozent – zum Zinsrisiko der 
AGCS SE bei, gefolgt von der Änderung der Singapur-
Dollar-Zinsstrukturkurve mit 16 Prozent. Das Risiko 
aus der Euro-Zinsstrukturkurve war mit 12 Prozent 
relativ gering.

Sensitivität
Zum 31. Dezember 2017 zeigten Sensitivitätsanaly-
sen, dass ein Anstieg der Zinsen um 100 Basispunkte 
ein Wachstum der Solvenzquote von 174 Prozent auf 
175 Prozent zur Folge hätte. Ein Rückgang der Zinsen 
um 100 Basispunkte würde die Solvenzquote hinge-
gen von 174 Prozent auf 173 Prozent sinken lassen.

Zinsen +/– 100bp

Eigen- 
mittel

 



Allianz Global Corporate & Specialty SE
Bericht über Solvabilität und Finanzlage 2017

57

AAA

AA

A

BBB

BB
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Sensitivität
Sensitivitätsanalysen zeigen zum Berichtsjahresende, 
dass ein Rating-abhängiges Stressszenario (Anstieg 
der Spreads um bis zu 150 Basispunkte) zu einem 
Rückgang der Solvenzquote von 174 Prozent auf 
168 Prozent führen würde.

Credit-Spread-Stress

Eigen- 
mittel

Risiko- 
kapital

Solvenz-
quote

Tsd € Tsd € %

Basis 2 851 944 1 635
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C.2.1.6 Immobilienrisiko
Das Immobilienrisiko der AGCS SE betrug zum 31. De-
zember des Berichtsjahres 90 184 Tsd €; gegenüber 
2016 bedeutet dies einen Anstieg um 8 727 Tsd € bzw. 
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Das Risikokapital für das gesamte undiversifizierte 
Kreditrisiko belief sich zum 31. Dezember 2017 auf 
186 821 (235 795) Tsd €. Die wichtigsten Treiber für 
das gesamte Kreditrisiko waren das Kreditrisiko aus 
Rückversicherung und aus festverzinslichen Kapital-
anlagen. Verglichen mit 2016 bedeutete das einen 
Rückgang um 48 974 Tsd € bzw. 21 Prozent; zurück-
zuführen war dies auf eine genauere Abbildung der 
Risiken, vor allem bei den Rückversicherungs-Captives 
durch interne Ratings. Dies ließ die berechneten 
Kredit risiken zurückgehen.

Kreditrisiko aus Kapitalanlagen
Die Prämieneinnahmen und das Eigenkapital, die zur 
Bedeckung der Risiken erforderlich sind, werden weit-
gehend in festverzinsliche Wertpapiere investiert. 
Typische Investitionen sind Staatsanleihen, Unterneh-
mensanleihen, Namensschuldverschreibungen, 
Schuldscheinforderungen, Hypotheken und Darlehen 
sowie – in geringem Umfang – derivative Finanzins-
trumente. Aufgrund der Art der Geschäftstätigkeit 
sind die Laufzeiten der festverzinslichen Wertpapiere 
im Nicht-Lebensversicherungsgeschäft eher kurz- bis 
mittelfristig; dies senkt das Kreditrisiko.

Die Emittenten der festverzinslichen Kapitalanlagen 
der AGCS SE sind in erster Linie Unternehmen, Staaten 
und Banken. Insgesamt bestehen die festverzinslichen 
Wertpapiere zum überwiegenden Teil aus Wertpapie-
ren entwickelter Länder und mit einem Investment-
grade-Rating.

Festverzinsliche Wertanlagen nach Ratingklassen zum 
31. Dezember 2017, in Mio € inklusive Fondsbestände 
zu Zeitwerten: 
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1  Ratingstufe bezieht sich auf die Ratingunterkategorien, z.B. „AA+“, „AA“, „AA-“ bei 
Standard & Poor’s oder “Aa1”, “Aa2”, “Aa3” bei Moody’s. 

Der Anteil des Kreditrisikokapitals aus Rückversiche-
rung sank in 2017 aufgrund der genaueren Abbildung 
der Kreditrisiken aus Rückversicherungs-Captives. 
Dies führte zu einem Rückgang der daraus berechne-
ten Risiken. Die Summe der zehn größten Positionen 
(gemessen nach Beitrag zum Kreditrisiko) des Adress-
ausfallrisikos aus Kapitalanlagen und Rückversiche-
rungen beträgt 91 948 Tsd €. Dies entspricht 49 Pro-
zent des gesamten Kreditrisikos. Die größte Gegen- 
partei ist die  Allianz SE aufgrund der gruppeninternen 
Rückversicherungsstruktur. 

Sensitivität
Die folgende Tabelle zeigt die Sensitivität des Kredit-
risikos unter der Annahme, dass das Rating um zwei 
Ratingstufen 1 gesenkt wird.

Kreditstress

Eigen- 
mittel

Risiko- 
kapital

Solvenz-
quote

Tsd € Tsd € %

Basis 2 851 944 1 635 934 174
Stress 2 836 045 1 673 581 169

Die folgende Tabelle stellt die Sensitivitäten für das 
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C.3.3 Risikominderung

Um das Kontrahentenrisiko aus den folgenden Instru-
menten zu mindern, setzt die AGCS SE überwiegend 
die in der Tabelle aufgeführten Risikominderungs-
techniken ein.

das gesamte Geschäftsjahr regelmäßig an die 
wesent lichen Entscheidungsträger und den Vor-
stand berichtet.

Im Rahmen unserer strategischen Planung werden 
bedingte Liquiditätsanforderungen und -quellen 
berück sichtigt, um dafür zu sorgen, dass die AGCS 
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Ziel ist es, die Liquiditätsposition der AGCS SE bzw. 
der  Allianz zu überprüfen und ausreichende Liquidi-
tät auch in Stressszenarien zu gewährleisten. 

Als Teil dieses Rahmenwerks ist jedes Versicherungs-
unternehmen im Geltungsbereich verpflichtet, dem 
Konzern vierteljährlich einen Liquiditätsrisikobericht 
vorzulegen. Hauptmerkmale sind eine Vorausschau 
für Mittelzuflüsse und -abflüsse über verschiedene 
Zeithorizonte, eine Bewertung der verfügbaren 
Gegen maßnahmen einschließlich der Realisierung 
von liquiden Mitteln, die Anwendung verschiedener 
Stressszenarien sowie eine Aggregation mit KPIs 
(Key Performance Indikatoren) zur Bestimmung der 
Liquiditätsauslastung (LIR = Liquidity Intensity Ratio). 
Schwellenwerte für Warnstufen und für Limitüber-
schreitungen versetzen das Management in die Lage, 
die Liquiditätssituation unter aktuellen und hypothe-
tischen erschwerten Marktbedingungen schnell zu 
beurteilen.

Sensitivität 

Die Liquiditätsauslastung ist im Vergleich zum Vor-
jahr nahezu unverändert. Zum 31. Dezember 2017 
verfügte die AGCS SE in allen betrachteten Szenarien 
über eine sehr gute Liquidität. Die nachfolgende  
Tabelle enthält die LIR-Werte für den 1-Jahres-Zeit-
horizont.

31.12.2017 31.12.2016

Quellen Anforde-
rungen

LIR 1 LIR 1

AGCS SE Tsd € Tsd € % %

Basiszenario 8 738 023 4 002 005 46 46
Prämienstress 7 164 682 4 002 005 56 57
Stress aus  
Schadenzahlungen 7 808 558 4 885 448 63 61
Derivatestress 7 442 095 4 042 768 54 54
Kombinierter Stress 6 668 305 4 171 724 63 62
Individueller Stress 7 179 604 3 941 461 55 55

1 LIR = 
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Das Interne Risikokapitalmodell der AGCS SE bestimmt 
Risikokapital für operationelle Risiken. Dieses stellt 
einen Puffer dar, um das Unternehmen vor extremen 
finanziellen Verlusten durch unerwartete operatio-
nelle Risikoereignisse, wie z.B. durch Kontrollversagen, 
zu schützen. 

Das Risikokapitalmodell für operationelle Risiken ist 
ein hoch automatisiertes, integriertes stochastisches 
Simulationsmodell. Einem strukturierten Prozess 
folgend wird das Modell zusammen mit Experten 
unter Führung der Risikomanagementfunktion para-
metrisiert. Die Modellierung erfolgt auf Basis derjeni-
gen oben genannten Kategorien für operationelles 
Risiko, die für die AGCS SE relevant sind.

Konkret werden entsprechende Risikohäufigkeiten 
und -höhen für die einzelnen relevanten Kategorien 
ermittelt. Um zu einer sinnvollen Einschätzung zu 
kommen, berücksichtigen Experten dabei folgende 
Faktoren: die Ergebnisse weiterer Aktivitäten im Rah-
men des Managements von operationellen Risiken, 
bereits entstandene operationelle Verluste innerhalb 
der AGCS SE und des  Allianz Konzerns und externe 
operationelle Verluste.

Das Risikokapital für das operationelle Risiko betrug 
zum Berichtsjahresende 211 570 Tsd €. Im Vergleich 
zum Vorjahr war dies ein Rückgang um etwa ein 
Drittel, da die Allokationsfaktoren zur Aufteilung des 
global berechneten Risikokapitals auf die AGCS Gesell-
schaften im Rahmen der jährlichen Aktualisierung an 
die versicherungstechnischen Rückstellungen für die 
Geschäftsportfolien angepasst worden sind.

C.5.2 Management von operationellen Risiken

Das Risikomanagementsystem für operationelle Risi-
ken ist angelehnt an das Konzept der „Three Lines of 
Defense“ der  Allianz Gruppe. Mitarbeiter der AGCS SE 
sind sich möglicher operationeller Risiken grundsätz-
lich bewusst; sie unterstützen die Steuerung und das 
Management dieser Risiken, indem sie sie im laufen-
den Tagesgeschäft berücksichtigen. Angesichts der 
positiven Risiko- und Kontrollkultur im Unternehmen 
geht die AGCS davon aus, dass besonders die Ent-
scheidungsträger alle festgestellten Schwächen und 
Risiken transparent machen, sodass rechtzeitig die 
nötigen Gegenmaßnahmen eingeleitet werden  
können. 

Operationelle Risiken werden in erster Linie auf Kos-
ten-Nutzen-Basis gesteuert; dabei sollte die erwartete 
Verlustreduzierung die Kosten übersteigen, die mit 
Kontrollverbesserungen verbunden sind. Allerdings 
kann es Ausnahmen von diesem Kosten-Nutzen-
Ansatz geben, etwa um Gesetze und Vorschriften 
einzuhalten, um die Reputation der AGCS SE zu 
schützen oder aufgrund anderer strategischer Ziele.

Für wichtige Risiken wurden Indikatoren und Limite 
definiert, um die Risikotoleranz der AGCS SE zu be-
stimmen.

Das Risikomanagementsystem der AGCS SE für ope-
rationelle Risiken wurde speziell entwickelt, um aus in 
der Vergangenheit aufgetretenen Risikoereignissen 
zu lernen und um Überraschungen durch operatio-
nelle Risiken in der Zukunft zu vermeiden, d.h. den 
Eintritt operationeller Risiken außerhalb der Risiko-
toleranz der AGCS SE zu verhindern.

Zunächst muss ein Verständnis dafür gewonnen 
werden, was möglicherweise passieren könnte. Dies 
geschieht in zweierlei Hinsicht:

–  Rückblickend werden aufgetretene operationelle 
Risikoereignisse fortlaufend untersucht und ihre 
Ursachen ermittelt. Berücksichtigt werden dabei 
auch externe operationelle Verlustdaten, die von 
der  Allianz SE zur Verfügung gestellt werden.

–  Vorausschauend werden auf jährlicher Basis kon-
krete (Stress-)Szenarien mit potenziellen negativen 
Auswirkungen analysiert.
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Mit dieser strukturierten Vorgehensweise identifiziert, 
bewertet und steuert die AGCS SE operationelle Risi-
ken. Beide Perspektiven helfen dabei, Prioritäten zu 
setzen und Ressourcen für ein effektives Manage-
ment von operationellen Risiken gezielt einzusetzen, 
um Prozesse, Systeme, Governance-Strukturen und 
Verfahren robuster zu machen und um proaktiv auf 
erwartete interne oder externe Veränderungen zu 
reagieren. Ziel ist es, operationelle Risikoereignisse zu 
vermeiden oder ihre negativen Auswirkungen auf die 
AGCS SE zu reduzieren. Da alle relevanten Funktionen 
der AGCS SE in diese Analysen eingebunden sind, 
helfen sie insbesondere auch dabei, mögliche struk-
turelle Schwächen zu erkennen, die unter Umständen 
auf eine Konzentration von operationellen Risiken 
hinweisen könnten.

Auch wenn operationelle Risikoereignisse per Defini-
tion häufig durch Fehler auftreten, konzentriert sich 
unser Risikomanagementsystem für operationelle 
Risiken nicht auf Fehler. Vielmehr fördert es eine Kul-
tur der Risikotransparenz und behandelt Fehler als 
Chance für Verbesserungen. Aus negativen Erfahrun-
gen will das Unternehmen lernen und mögliche 
Schwachstellen früh identifizieren, um potenzielle 
ähnliche Verluste in Zukunft zu vermeiden. Diese 
Mentalität ist eine Voraussetzung für ein effektives 
Management von operationellen Risiken.

Wichtige Aktivitäten ergänzen und unterstützen das 
Risikomanagementsystem der AGCS SE für operatio-
nelle Risiken. Diese werden von Funktionen außer-
halb der Risikomanagementfunktion gesteuert und 
beinhalten:

–  Compliance-Initiativen zu den Themen Betrugs-
bekämpfung, Korruptionsbekämpfung, Kartell-
recht, Wirtschaftssanktionen, (nicht zugelassenes) 
grenzüberschreitendes Geschäft, Kapitalmarkt-
Compliance, Geldwäsche und Terrorfinanzierung, 
Vertriebs-Compliance sowie Datenschutz

– Notfallmanagement

–  Beschaffungsvorgänge der AGCS SE einschließlich 
Outsourcing

–  Initiativen zur Informationssicherheit

C.5.3 Risikominderung

Verringert werden operationelle Risiken durch eine 
Reihe von angemessenen und wirksamen Gegen-
maßnahmen, d.h. durch Kontrollen zu den jeweiligen 
Risiken. Diese werden als „Schlüsselkontrollen” defi-
niert, wenn das Risiko ohne die Schlüsselkontrolle 
deutlich höher wäre.

Aufgrund ihrer Wichtigkeit wird die Qualität der 
Schlüsselkontrollen in strukturierter Form bewertet, 
d.h. es wird überprüft, ob sie erstens angemessen 
konzipiert sind, um die beabsichtigten Risiken zu 
verringern, und zweitens wirksam umgesetzt werden. 
Dies geschieht im Rahmen des Internen Kontrollsys
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Reputationsrisiko

Eine Reihe von Kriterien beeinflussen die Wahr-
nehmung der AGCS SE als ein respektierter und ver-
antwortungsbewusst handelnder Anbieter von 
Versiche rungsdienstleistungen: Produktqualität, 
Unter nehmenssteuerung, Finanzstärke, Kundenser-
vice, Innovationskraft, Mitarbeiterführung, geistiges 
Eigentum und unternehmerische Verantwortung. 
Das Reputationsrisiko bezieht sich auf einen mög-
lichen Ansehensverlust der AGCS SE, in dessen Folge 
es zu einem unerwarteten Rückgang des Aktien-
kurses der  Allianz SE oder einem Rückgang des zu-
künftigen Geschäftsvolumens kommen könnte.

Dieses Risiko wurde im Rahmen des jährlichen Top-
Risk-Scoping-Prozesses bei einer geringen Eintritts
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31.12.2017 Solvency II HGB Differenz
Tsd € Tsd € Tsd €

VERBINDLICHKEITEN

Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebensversicherung 9 265 582 9 719 356 – 453 774
Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebensversicherung  
(außer Krankenversicherung) 9 237 974 9 691 889 – 453 915

Bester Schätzwert 9 060 837 9 691 889 – 631 052
Risikomarge 177 136 0 177 136

Versicherungstechnische Rückstellungen – Krankenversicherung  
(nach Art der Nichtlebensversicherung) 27 609 27 467 142

Bester Schätzwert 26 601 27 467 – 866
Risikomarge 1 008 0 1 008

Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 0 703 959 – 703 959
Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen 242 084 232 722 9 362
Rentenzahlungsverpflichtungen 122 575 4 278 118 297
Depotverbindlichkeiten 2 518 222 2 518 222 0
Latente Steuerschulden 16 363 0 16 363
Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 – 25 754 25 754
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsnehmern und Vermittlern 90 177 90 177 0
Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern 299 913 316 393 – 16 480
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Die folgende Übersicht zeigt die wesentlichen Anteile 
an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteili-
gungen sowie deren Bewertungsunterschiede zum 
31. Dezember 2017:

Solvency II HGB Differenz
Tsd € Tsd € Tsd €

AGCS International Holding B.V., Amsterdam 1 958 061 1 618 609 339 452
Allianz Risk Transfer AG, Schaan 1 958 061 1 618 609 106 660
 Allianz Fire and Marine Insurance Japan Ltd., Tokio 0 37 381 – 37 381
Allianz Finance VIII S.A., Luxemburg 117 778 96 408 21 370
Übrige 265 914 2 962 800 – 2 696 886
Summe 2 522 910 4 789 694 2 266 784

Im Jahr 2016 wurden unter dieser Position auch Spe-
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wird jeweils bei Änderung der Anlagestrategie bezie-
hungsweise bei geplanten Verkäufen geprüft. Diese 
Wertpapiere werden gemäß § 253 Abs. 1 und § 341b 
HGB nach dem gemilderten Niederstwertprinzip be-
wertet und mit den fortgeführten Anschaffungskosten 
oder einem niedrigeren langfristig beizulegenden 
Wert angesetzt. Dauerhafte Wertminderungen wer-
den erfolgswirksam abgeschrieben. Für voraussicht-
lich vorübergehende Wertminderungen besteht ge-
mäß § 253 Abs. 3 S. 4 HGB ein Abschreibungswahl- 
recht. Im Geschäftsjahr wurde das Wahlrecht, wie im 
Vorjahr, dahingehend in Anspruch genommen, dass 
die voraussichtlich vorübergehenden Wertminde-
rungen aus wirtschaftlichen Gründen nicht vorge-
nommen wurden.

Staatsanleihen (Bewertungsunterschied: 43 899 Tsd €) 
sind durch öffentliche Stellen (z.B. Zentralregierungen, 
Regional- oder Gemeinderegierungen) ausgegebene 
Anleihen. Unternehmensanleihen (Bewertungsunter-
schied: 55 216 Tsd €) werden von Unternehmen 
emittiert. 

Haupttreiber für die höheren Marktpreise ist das  
derzeit niedrige Zinsniveau, welches sich markt-
werterhöhend auf die einzelnen Titel auswirkt. Die 
Marktwerte liegen folglich in der Regel über den  
entsprechenden fortgeführten Anschaffungskosten, 
die nach dem Handelsrecht als Wertobergrenze an-
gesetzt werden.

Besicherte Wertpapiere (Bewertungsunterschied 
2 499 Tsd €) umfassen Wertpapiere, deren Wert und 
Zahlungsansprüche aus einem Portfolio von Basis-
werten abgeleitet werden. Sie beinhalten durch Ver-
mögenswerte besicherte Wertpapiere (Asset Backed 
Securities), mit Immobilien besicherte Wertpapiere 
(Mortgage Backed Securities) sowie durch Immobilien 
besicherte Schuldverschreibungen (Collateralized 
Mortgage Obligations). 

Die Marktwerte für die Solvency II Bewertung werden 
von unabhängigen Geschäftsbanken geliefert. Sie 
werden generell mit Bewertungsmodellen berechnet, 
die ihrerseits auf verfügbaren Marktdaten basieren.

Nach HGB werden sie nach dem Niederstwertprinzip 
zu fortgeführten Anschaffungskosten gemäß § 253 
Abs. 1 und § 341b HGB bilanziert.

Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase über-
steigt der Marktwert die fortgeführten Anschaffungs-
kosten.

Organismen für gemeinsame Anlagen
Nach Solvency II ist der Wert der Investmentfonds 
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Darlehen und Hypotheken

Die Bilanzposition (Bilanzunterschied 28 176 Tsd €) 
beinhaltet Kapitalanlagen, die entstehen, wenn ein 
Kreditgeber einem Kreditnehmer (besicherte oder 
unbesicherte) finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, 
zum Beispiel als Darlehen über einen Cash Pool.

Nach Solvency II werden sie mit dem Zeitwert auf 
Grundlage von Bewertungen unabhängiger Daten-
lieferanten angesetzt oder nach der Discounted-
Cashflow-Methode ermittelt. Dabei wird der Effektiv-
zins ähnlicher Schuldtitel verwendet.

Nach HGB sind Darlehen und Hypotheken mit den 
Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen 
gemäß § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB bewertet. Gemäß 
§ 341c HGB erfolgt die Bilanzierung zu fortgeführten 
Anschaffungskosten, und die Differenz zwischen 
Anschaffungskosten und Rückzahlungsbetrag wird 
mit Hilfe der Effektivzinsmethode über die Restlauf-
zeit verteilt. Abschreibungen werden vorgenommen, 
sofern am Bilanzstichtag die fortgeführten Anschaf-
fungskosten über dem Marktwert und dem langfristig 
beizulegenden Wert liegen.

Die von der Handelsbilanz abweichende Bewertung 
in der Solvency II Bilanz ist auf die Niedrigzinsphase 
und die damit verbundenen höheren Marktwerte 
zurückzuführen. Zudem erfolgt in dieser Bilanzposi-
tion der Ausweis von Cash Pool Forderungen 
(25 754 Tsd €) gegenüber der  Allianz SE während er 
in HGB, saldiert mit anderen Verpflichtungen der 
 Allianz SE, unter den Verbindlichkeiten außer Ver-
bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausge-
wiesen wird.

Einforderbare Beträge aus 
Rückversicherungsverträgen

Zu Ausführungen hinsichtlich dieser Bilanzposition 
verweisen wir auf Kapitel D.2.

Depotforderungen

Depotforderungen stammen aus monetären SicherSE während er 
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D.2   Versicherungstechnische 
 Rückstellungen

Die versicherungstechnischen Rückstellungen unter 
Solvency II setzen sich aus drei Komponenten zusam-
men: Prämienrückstellung, Schadenrückstellung und 
Risikomarge. 

Unter Prämienrückstellung wird der diskontierte beste 
Schätzwert der zukünftigen Zahlungsflüsse (Schaden-
zahlungen, Kosten, Prämien) verstanden, die sich auf 
Verpflichtungen aus zukünftigen Schadenereignissen 
aus zum Bewertungszeitpunkt bestehenden Verträ-
gen beziehen. Unter Schadenrückstellung wird der 
diskontierte beste Schätzwert der zukünftigen Zah-
lungsflüsse (Schadenzahlungen, Kosten, Prämien) 
verstanden, die sich auf vor dem Bewertungszeit-
punkt eingetretene Schadenereignisse beziehen. Als 
Risikomarge ist der Betrag definiert, den ein Dritter, 
der die Verbindlichkeiten zum Bewertungszeitpunkt 
übernimmt, über den besten Schätzwert hinaus be-
nötigen würde, um das Geschäft abzuwickeln. Die 
Risikomarge wird über einen Kapitalkostenansatz 
berechnet.

Die Bewertung der Prämien und Schadenrückstellun-
gen erfolgt bei der AGCS SE jeweils zunächst undis-
kontiert. In einem zweiten Schritt wird aus den zu-
künftigen Cashflows heraus – jeweils getrennt für 
Prämien- und Schadenrückstellung, sowie für die 
Bruttorückstellung und die Rückversicherung – eine 
Adjustierung für den heutigen monetären Gegenwert 
des Zahlungsstroms (Diskontierung) errechnet. Die 
Risikomarge wird pauschal über einen Kapitalkosten-
ansatz inklusive Diskontierung bestimmt. 

Auf die Verwendung der Übergangsmaßnahmen 
„Berücksichtigung einer vorübergehenden risikolosen 
Zinskurve“ gemäß Art. 308c Solvency-II-Richtlinie 
bzw. § 351 VAG (Zins-Übergangsmaßnahme) sowie 
„Berücksichtigung des vorübergehenden Abzugs“ 
gemäß Art. 308d Solvency-II-Richtlinie bzw. § 352 
VAG (Rückstellungs-Übergangsmaßnahme) wird 
verzichtet.

In den folgenden Abschnitten wird die Berechnung 
der einzelnen Komponenten beschrieben: Berechnet 
wird jeweils der undiskontierte beste Schätzwert für 
die Prämien- und Schadenrückstellung brutto und 
nach Rückversicherung, die zugehörige Diskontierung 

Zahlungsschwierigkeiten des Rückversicherers werden 
Einzelwertberichtigungen gestellt. 

Die Differenz zur Handelsbilanz von – 12 Tsd € 
stammt aus bereits bezahlten, aber noch nicht fälli-
gen Rückversicherungsforderungen, die in der 
Berech nung der einforderbaren Beträge aus Rück-
versicherung noch als zukünftige Zahlungsflüsse 
erfasst sind.

Forderungen (Handel, nicht Versicherung)

Nach Solvency II werden diese Posten (Bewertungs-
unterschied 85 033 Tsd

sd
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Risikomarge

Für versicherungstechnische Rückstellungen liegt 
kein beobachtbarer Marktwert vor. Stattdessen wird 
der Betrag geschätzt, der für die Veräußerung der 
Verbindlichkeiten an ein unabhängiges “Referenz-
unternehmen“ zu entrichten wäre. Dazu wird der 
diskontierte Erwartungswert (Best Estimate) zuzüg-
lich einer Risiko- oder Marktwertmarge (Market Value 
Margin, MVM) angesetzt. Die MVM repräsentiert die 
Kosten für das Kapital, das das übernehmende Unter-
nehmen während der Abwicklung vorhalten müsste.

Ausgangspunkt für die angesetzten Kapitalkosten ist 
die Solvenzkapitalanforderung nach Solvency II (Sol-
vency Capital Requirement, SCR), die jedoch den je-
weiligen Kapitalbedarf nur über einen Zeitraum von 
einem Jahr abdeckt. Für die MVM muss daher eine 
Zeitreihe zukünftiger SCR geschätzt werden. Der 
anzusetzende Kapitalkostensatz ist gemäß Art. 39 
Solvency-II-DVO mit 6 Prozent festgelegt worden, 
geschätzt als Kapitalkostensatz des Referenzunter-
nehmens. Die  Allianz Gruppe hat zwar den vom CRO-
Forum empfohlenen Ansatz übernommen, diesen 
aber auf die Gegebenheiten und Modellumgebung 
der Gesellschaft angepasst. Anschließend wurde der 
Ansatz den Tochterunternehmen in Form einer Richt-
linie und eines Berechnungstools zur Verfügung ge-
stellt.

Die AGCS SE folgt weitgehend dieser Empfehlung, 
wobei sie – davon abweichend - die Risiken für jede 
vierteljährliche Rechnung aktualisiert, um der aktuel-
len Entwicklung aller Risiken Rechnung zu tragen. 

Die MVM wird für die AGCS SE zunächst als Ganzes 
berechnet und anschließend auf die unter Solvency II 
vorgeschriebenen Geschäftsbereiche aufgeteilt. Als 
Gewichte werden dabei die jeweiligen Summen der 
diskontierten Risikozeitreihen der Versicherungs-
risiken verwendet. Innerhalb der Geschäftsbereiche 
erfolgt eine Aufteilung auf Schaden- und Prämien-
rückstellung unter Verwendung der jeweiligen undis-
kontierten Rückstellungen als Gewichte. Im letzten 
Schritt werden beide Teile weiter allokiert und Be-
richtssegmente sowie Regionen zugewiesen, wobei 
die jeweiligen Rückstellungen nach IFRS als Gewichte 
dienen.

Überblick über die versicherungstechnischen 
Rückstellungen

Da die internen Berechnungen auf der Ebene von 
Reservierungssegmenten durchgeführt werden, die 
sich von den Solvency II Segmenten unterscheiden, 
basieren Letztere auf einer geeigneten Allokation. Die 
folgende Tabelle zeigt die versicherungstechnischen 
Rückstellungen - Nichtlebensversicherung zum 
31. Dezember 2017 gemäß der Segmentierung nach 
Solvency II:
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Änderungsrisiko bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen

Die AGCS SE untersucht jährlich das Änderungsrisiko, 
dem die versicherungstechnischen Schadenrückstel-
lungen unterliegen. Dabei werden die versicherungs-
technischen Rückstellungen auf Basis aktuarieller 
Grundlagen, Methoden und Annahmen berechnet. 

Folgende Ansätze wurden für 2017 angewendet, um 
sicherzustellen, dass die Analyse des Änderungsrisi-
kos und die Berechnung der Schadenrückstellungen 
den gleichen Berechnungsgrundlagen unterliegen:

Sowohl für die Analyse der Reserven als auch für die 
Analyse des Änderungsrisikos wurden die Daten des 
dritten Quartals verwendet. Die Schadenabwicklungs-
dreiecke, die für die Analyse des Änderungsrisikos ver-
wendet wurden, entsprechen den Gesamtdreiecken, 
die auch in der Reserveanalyse benutzt wurden. Die 
Auswahl der Abwicklungsmuster erfolgt ebenfalls auf 
derselben Basis – brutto oder brutto nach fakultativer 
Rückversicherung – wie in der Reserveanalyse.

Mit der Bezeichnung Änderungsrisiko werden im 
Kontext der versicherungstechnischen Rückstellun-
gen mögliche Abweichungen der tatsächlichen 
künfti gen Aufwände von den heute prognostizierten 
beschrieben. Im Bereich der Schadenrückstellungen 
sind die Haupttreiber für negative Abweichungen 
Nachmeldungen von Schäden beziehungsweise 
nachträgliche Erhöhungen der Aufwände von bereits 
bekannten Schäden insbesondere in lang abwickeln-
den Sparten. Diese Effekte werden im Rahmen der 
Risikokapitalrechnung als Reserverisiko modelliert. 
Beispielsweise wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 
90,0 Prozent die Höhe der tatsächlichen Auszahlun-
gen nach Abwicklung aller Schäden den ausgewie-
senen Rückstellungswert (das heißt die aktuelle  
Prognose) netto nicht um mehr als 8,1 Prozent über-
steigen. Bei den Prämienrückstellungen ergeben sich 
Abweichungen aus dem sogenannten Prämienrisiko, 
das heißt dem Risiko, dass bereits vereinbarte Prämien 
in der Zukunft für die damit verbundenen Aufwände 
nicht ausreichen. Zum Beispiel könnte eine große Flut 
oder eine unvorhergesehene Erhöhung der unter-
nehmensinternen Kosten zu einer Abweichung von 

Bester Schätzwert Bester Schätzwert Risikomarge Versicherungs- 
technische Netto-

Rückstellungen
Prämienrückstellungen Schadenrückstellungen Gesamt  

Brutto
Gesamt  

NettoBrutto Einforderbare 
Beträge aus Rück-

versicherungen

Netto Brutto Einforderbare 
Beträge aus Rück-

versicherungen

Netto

Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd €

Direktversicherungsgeschäft
Allgemeine Haftpflichtversicherung 196 671 76 502 120 169 2 834 378 1 375 142 1 459 236 3 031 050 1 579 405 72 722 1 652 127
Feuer- und andere Sachversicherungen 219 019 100 201 118 818 694 895 414 890 280 005 913 914 398 823 21 887 420 710
See-, Luftfahrt- und Transportversicherung 42 165 – 3 379 45 543 868 618 575 506 293 112 910 783 338 655 10 773 349 429
Verschiedene finanzielle Verluste 39 553 24 935 14 618 230 408 178 088 52 319 269 960 66 937 1 101 68 038
Sonstige Versicherungen 12 736 8 753 3 983 26 280 19 203 7 077 39 016 11 060 629 11 689
Zwischensumme 510 143 207 012 303 131 4 654 579 2 562 829 2 091 749 5 164 722 2 394 881 107 112 2 501 993

In Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Allgemeine Haftpflichtversicherung 130 601 82 321 48 280 1 204 121 854 351 349 770 1 334 722 398 050 33 178 431 229
Feuer- und andere Sachversicherungen 216 394 130
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den aktuell prognostizierten und in den vereinbarten 
Prämien enthaltenen Aufwänden führen. Diese Effekte 
werden ebenfalls im Rahmen der Risikokapitalrech-
nung quantifiziert. Beispielsweise wird mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 90,0 Prozent die Höhe der mit den 
vereinbarten Prämien verbundenen tatsächlichen 
künftigen Aufwände die aktuelle Prognose netto nicht 
um mehr als 15,4 Prozent übersteigen. Übergreifend 
können sich Abweichungen von den prognostizierten 
Aufwänden aufgrund der zeitlich verzögerten Aus-
zahlung von Schäden und der damit verbundenen 
Verzinsung von Anlagen aus Rückstellungspositionen 
ergeben. So hätte ein Rückgang der Marktzinsen um 
1,0 Prozentpunkte laut internen Berechnungen einen 
Anstieg der aktuell ausgewiesenen Schadenrückstel-
lungen um circa 3,4 Prozent und der Prämienrück-
stellungen um circa 4,0 Prozent zur Folge. Eine weitere 
Ursache für Abweichungen von den aktuell prognos-
tizierten Aufwänden kann sich aus zukünftigen Ent-
scheidungen des Managements, zum Beispiel hin-
sichtlich der Rückversicherung, ergeben. 

Erläuterung der wesentlichen Unterschiede 
zwischen Solvency II und HGB im Hinblick auf  
die Bewertung versicherungstechnischer 
Rückstellungen und einforderbaren Beträgen  
aus Rückversicherungsverträgen

Während Solvency II und IFRS auf dem Prinzip des 
besten Schätzwertes basieren, unterliegt HGB dem 
Vorsichtsprinzip. Um einen Marktwert zu ermitteln, 
werden zukünftige Cashflows unter Solvency II dis-
kontiert. Im folgenden Kapitel werden die wesent-
lichen Unterschiede in der Bewertung der versiche-
rungstechnischen Rückstellungen zwischen Sol - 
vency II und HGB beschrieben.

Prämienrückstellung
Bei der Ermittlung der Prämienrückstellung gibt es 
zwischen Solvency II und HGB - neben der nur unter 
Solvency II erfolgenden Diskontierung - im Wesentli-
chen zwei Unterschiede: erstens die unterschiedliche 
Berücksichtigung von zukünftigen, noch nicht fälligen 
Prämienzahlungen und zweitens die unterschiedliche 
Ermittlung der Rückstellung für zukünftige Schäden 
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und Kosten. In beiden Fällen wird unter HGB der er-
wartete Anteil des Gewinns aus dem Versicherungs-
vertrag, der sich auf den Teil der Vertragslaufzeit nach 
dem Bilanzstichtag bezieht, noch nicht realisiert, son-
dern als Teil der Prämienrückstellung ausgewiesen. 
Unter Solvency II werden im Rahmen einer Marktwert-
betrachtung dagegen für die Prämienrückstellung 
nur die tatsächlich erwarteten zukünftigen Cashflows 
berücksichtigt.

Unter HGB wird eine Prämienrückstellung nur für den 
Teil der erwarteten zukünftigen Schäden und Kosten 
aus bestehenden Versicherungsverträgen gebildet, 
für den die Prämie bereits am Bilanzstichtag fällig ist. 
So sind auch die erwarteten zukünftigen, aber noch 
nicht fälligen Prämieneinnahmen (z.B. Ratenzahlun-
gen) nicht in der HGB-Bilanz abgebildet. Unter Sol-
vency II werden dagegen alle zukünftigen Schäden 
und Kosten berücksichtigt, zu deren Zahlung die 
AGCS SE am Bilanzstichtag vertraglich verpflichtet ist. 
Im Einklang mit diesem Wertansatz werden auch die 
erwarteten zukünftigen, vertraglich vereinbarten 
Prämienzahlungen abzüglich der erwarteten, noch 
nicht fälligen Abschlusskosten, rückstellungsmin-
dernd berücksichtigt.

Die Rückstellung der erwarteten zukünftigen Schäden 
und Kosten (außer den Abschlusskosten) basieren in 
Solvency II und HGB auf den Beitragsüberträgen, d.h. 
auf dem Anteil der Prämien, der sich auf die Versiche-
rungsleistung nach dem Bilanzstichtag bezieht. In der 
Regel werden die Beiträge pro rata temporis über die 
Laufzeit der entsprechenden Deckung verteilt. 

Unter Solvency II werden zur Ermittlung der undiskon-
tierten erwarteten zukünftigen Schäden und Kosten 
die Solvency-II-Beitragsüberträge mit der erwarteten 
Schadenquote sowie den erwarteten Kostenquoten 
für Schadenregulierung, Verwaltungskosten und Kapi-
talkosten multipliziert. Unter HGB ergibt sich die 
Prämien rückstellung hingegen direkt aus den zeitlich 
über die Vertragslaufzeit abgegrenzten übertragungs-
fähigen Beiträgen. Dabei werden allerdings anders als 

in IFRS die Beiträge um einen Großteil der gezahlten 
Provisionen gekürzt, da es sich hierbei um nach HGB 
nicht übertragungsfähige Beitragsbestandteile han-
delt, bei denen der zugehörige Aufwand bereits bei 
Zahlung der Provision angefallen ist, und ebenfalls 
nicht über die Laufzeit gestreckt werden darf (Kosten-
abzug von 85 Prozent der Provisionen im selbst abge-
schlossenen und von 92,5 Prozent im übernommenen 
Geschäft).

Schadenrückstellung
Zwischen den Einzelfallrückstellungen unter IFRS/
Solvency II und HGB gibt es grundsätzlich keine Unter-
schiede. Rückstellungen für Wiederauffüllungsprä-
mien für offene Schäden unter einem Schadenexze-
dentenvertrag werden unter Solvency II allerdings als 
negative Einzelfallrückstellungen ausgewiesen, unter 
HGB dagegen als Rückversicherungsforderungen 
bzw. (bei ausgehender Rückversicherung) als Rück-
versicherungsverbindlichkeiten.

Aufgrund des Vorsichtsprinzips sind vor allem Spät-
schadenrückstellungen unter HGB tendenziell höher 
als Rückstellungen unter Solvency II. Für relevante 
Segmente werden Spätschadenrückstellungen auf 
Basis von Meldejahresdaten berechnet, um neu ge-
meldete Schäden eines Schadenjahres so von der 
Entwicklung bereits bekannter Schäden zu trennen. 
Abhängig von der Versicherungssparte unterscheiden 
sich die verwendeten Verfahren leicht. Für Segmente, 
für die z.B. aufgrund ihrer geringen Größe keine ge-
sonderten HGB- Spätschadenrückstellungen berech-
net werden, oder falls die berechneten HGB-Werte 
unter den entsprechenden IFRS-Werten liegen, wer-
den die IFRS-Werte übernommen. Daher entsprechen 
die HGB-Reserven pro Segment und Jahr immer min-
destens den korrespondierenden IFRS-Werten.

Während unter HGB außer für Rentendeckungsrück-
stellungen keine Diskontierung vorgesehen ist, gilt 
unter Solvency II das Barwertprinzip: D.h., alle zukünf-
tigen Cashflows werden mit den von der EIOPA vor-
gegebenen Discountkurven (inklusive Volatilitäts-
adjustment) diskontiert.
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Gegenparteiausfallrisiko
Für bereits bekannte Ereignisse (bspw. im Falle eines 
Disputs bezüglich des Deckungsumfanges) enthalten 
die Schadenrückstellungen unter HGB eine Anpassung 
für Forderungsausfälle gegenüber Rückversicherern.

Unter Solvency II wird - über diese Rückstellung für 
bereits bekannte Ereignisse hinaus - die Anpassung 
für das Gegenparteiausfallrisiko für noch nicht be-
kannte Ereignisse gemäß dem vereinfachten Ansatz 
laut Art. 61 Solvency-II-DVO berechnet.

Risikomarge
Unter Solvency II reflektiert die Risikomarge jene Kapi-
talkosten, die sich als Teil des Zeitwertes bei einem 
theoretischen Transfer der Verpflichtungen an eine 
dritte Partei aus der Unsicherheit bei der Abwicklung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen erge-
ben. Solvency II unterstellt hierbei Kapitalkosten von 
6 Prozent.

Unter HGB ist eine Risikomarge über die implizit in 
den versicherungstechnischen Rückstellungen ent-
haltenen Sicherheitsmargen hinaus nicht vorgese-
hen. Die Schwankungsrückstellung nimmt eine ver-
gleichbare Rolle ein.

Spezielle HGB Anforderungen
Die folgenden HGB-Rückstellungen sind unter Sol-
vency II nicht vorgesehen, da sie nicht mit einer 
Marktwertbilanz im Einklang stehen: 

–  Schwankungsrückstellung gemäß § 29 RechVersV: 
Diese Rückstellung dientDC 
06l0sikomarge über die implizit in 
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nehmensstruktur sowie Rückstellungen für eine lang-
fristige Vertriebsvereinbarung mit der Standard 
Chartered Bank.

Nach Aufsichtsrecht erfolgt der Ansatz analog IFRS 
gemäß IAS 37 zu dem Betrag, der bei vernünftiger 
Betrachtung zur Erfüllung der Verpflichtung am 
Bilanz stichtag erforderlich ist (bestmögliche Schät-
zung). Für Rückstellungen mit einer Laufzeit länger 
als ein Jahr ist ein Barwertansatz geboten, soweit die 
Diskontierung wesentliche Auswirkungen auf den 
Wertansatz hat. Für die Diskontierung dieser Rück-
stellungen wird nach Aufsichtsrecht dem IAS 37  
folgend ein Marktzins zugrunde gelegt, der die der-
zeitigen Marktverhältnisse abbildet.

Grundsätzlich werden Rückstellungen nach Handels-
recht in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ange-
setzt. Die Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr sind nach Handelsrecht gemäß 
§ 253 Abs. 2 HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entspre-
chenden durchschnittlichen Marktzins der vergange-
nen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen. 

Im Folgenden wird näher auf die verschiedenen Rück-
stellungsarten eingegangen.

Solvency II HGB Differenz
Tsd € Tsd € Tsd €

Neuordnung der 
Unternehmensstruktur  42 110 42 110 0 
Noch nicht endgültig 
festgestellte Ansprüche 
auf Gehaltszahlung

 38 120 38 136 – 16 

Noch nicht vorliegende 
Rechnungen  33 272 33 272 0 

Allianz Equity Incentives  33 441 22 600 10 842 
Urlaub und Gleitzeit-
ansprüche  12 060 12 060 0 

Mitarbeiterjubiläen  5 598 5 213 0 
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In die Solvabilitätsübersicht werden grundsätzlich die 
Beträge nach IFRS übernommen. Die Bewertung der 
oben genannten Brutto-Verpflichtungen erfolgt im 
Wesentlichen analog zu den Pensionszusagen auf 
Basis der gleichen Rechnungsannahmen. Lediglich 
der Rechnungszins weicht aufgrund der kürzeren 
Duration mit 1,40 Prozent ab, wird aber ansonsten 
analog wie bei den Pensionszusagen ermittelt.

Für die Bewertung der Brutto-Verpflichtungen in der 
Handelsbilanz werden im Wesentlichen die gleichen 
Grundlagen, Methoden und Annahmen verwendet 
wie im Aufsichtsrecht. Einzige Ausnahme ist der im 
Handelsrecht anzusetzende Diskontierungszinssatz 
von 2,81
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zinssatz unter HGB wird die Vereinfachungsregelung 
in § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB (Restlaufzeit von 15 Jahren) 
in Anspruch genommen. 

Durch eine Gesetzesänderung in 2016 wird demnach 
der Rechnungszins für Pensionsverpflichtungen seit-
her als 10-Jahres-Durchschnitt statt wie zuvor als 
7-Jahres-Durchschnitt berechnet. 

Diese Änderung gilt nur für die Bewertung von Pen-
sionsverpflichtungen. Zum Bilanzstichtag wurde ein 
prognostizierter Zinssatz in Höhe von pauschal 
3,86 Prozent zugrunde gelegt. 

Abweichend hiervon wird bei einem Teil der Pensions-
zusagen der Garantiezins der Pensionszusage von 
2,75 Prozent pro Jahr und – wie auch im Aufsichts-
recht – die garantierte Rentendynamik von 1,00 Pro-
zent pro Jahr zugrunde gelegt.

Die Bewertungsunterschiede nach Handels- und 
Aufsichtsrecht kommen durch die unterschiedlichen 
Diskontierungszinssätze zustande.

Zudem werden für einen Pensionsplan, der im Han-
delsrecht und der IFRS-Bilanz zentral bei der  Allianz SE 
gezeigt wird, lediglich in der Solvabilitätsübersicht der 
AGCS SE eine Pensionsrückstellung in Höhe der IFRS-
DBO und in gleicher Höhe ein Erstattungsanspruch 
gegenüber der  Allianz SE ausgewiesen.

Für einen anderen Pensionsplan hingegen werden 
unter HGB keine Pensionsrückstellungen gebildet, da 
es sich um eine mittelbare Verpflichtung handelt und 
die Gesellschaft grundsätzlich von dem Wahlrecht 
nach Artikel 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB Gebrauch macht, 
keine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten 
zu bilden, obwohl ggfs. das Deckungsvermögen ge-
ringer ist als die Versorgungsverpflichtung. In der 
Solvabilitätsübersicht wird die gemäß IAS 19 aus der 
nach § 16 Betriebsrentengesetz gesetzlich vorge-
schriebenen Anpassung der Renten an den Verbrau-
cherpreisindex bestehende Unterdeckung hingegen 
ausgewiesen.

Die alternative Bewertungsmethode der Renten-
zahlungsverpflichtungen wird im Kapitel D.4 näher 
erläutert.

Depotverbindlichkeiten

Depotverbindlichkeiten entstehen aus Sicherheiten 
für Rückversicherungsdeckungen, die die AGCS SE 
einbehält oder die ein Rückversicherer der AGCS SE 
überlässt. Depotverbindlichkeiten werden unter Sol-
vency II mit der Summe aus den diskontierten zu-
künftigen Zinszahlungen und dem – je nach vertrag-
licher Vereinbarung über die Laufzeit verteilten 
– Nennwert der Sicherheit bewertet.

Die Depotverbindlichkeiten der AGCS SE resultieren 
zu 99,9 Prozent aus einem Bardepot im Rahmen eines 
Quotenrückversicherungsvertrages mit der  Allianz SE, 
für den eine regelmäßige Anpassung des Zinssatzes 
an den Marktzins vereinbart ist. Daher werden unter 
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Die folgende Tabelle zeigt den Ursprung des Ansatzes 
von latenten Steuerschulden: 

31.12.2017
Passive Steuerabgrenzung Tsd €

Immaterielle Vermögenswerte – 49 362
Finanzanlagen 173 673
Aktivierte Abschlusskosten – 13 987
Übrige Aktiva 107 726
Versicherungstechnische Rückstellungen 18 565
Rückstellungen für Pensionen  
und ähnliche Verpflichtungen 6 943
Übrige Passiva 18 882
Saldierung – 246 077
Summe nach Saldierung 16 363

Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlich-
keiten gegenüber Kreditinstituten

Die Differenz in Höhe von 25 754 Tsd € resultiert im 
Wesentlichen aus dem unterschiedlichen Ausweis 
von Cash Pool Forderungen. In HGB erfolgt der Aus-
weis saldiert, in Solvency II brutto und unter der 
Bilanz position Darlehen und Hypotheken.

Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungs-
nehmern und Vermittlern

Bewertet werden Verbindlichkeiten gegenüber Versi-
cherungsnehmern und Vermittlern unter Solvency II 
zum beizulegenden Zeitwert gemäß IAS 39 und 
Art. 14 Solvency-II-DVO, ohne Berücksichtigung von 
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Bei der angepassten Equity-Methode ergibt sich der 
Marktwert aus dem anteiligen Überschuss der Ver-
mögenswerte über die Verbindlichkeiten innerhalb 
des verbundenen Unternehmens. Dieses Verfahren 
ist bei vollkonsolidierten Einheiten, für die eine ent-
sprechende Bilanz vorliegt, eine sehr genaue und am 
Markt etablierte Methode.

Für verbundene Unternehmen, bei denen es sich 
nicht um Versicherungs- oder Rückversicherungs-
unternehmen handelt, darf auch die Equity-Methode 
eingesetzt werden, sofern die angepasste Equity-
Methode nicht praktikabel ist. In diesem Fall sind vom 
Wert des verbundenen Unternehmens die immateri-
ellen Vermögenswerte sowie der Geschäfts- bzw. 
Firmenwert abzuziehen.

Bei Beteiligungen bzw. nicht vollkonsolidierten Ein-
heiten, bei denen eine Bewertung mit notierten 
Marktpreisen oder mittels der angepassten Equity-
Methode nicht möglich ist, kommt eine der oben 
genannten alternativen Bewertungsmethoden zum 
Einsatz. In der Regel handelt es sich hierbei um den 
einkommensbasierten Ansatz. Der Beteiligungswert 
basiert demzufolge auf den beiden Hauptannahmen 
für die erwarteten Zahlungsüberschüsse sowie des 
Diskontierungszinssatzes.

Sofern bei der angepassten Equity-Methode Vermö-
genswerte innerhalb der Beteiligungen ihrerseits 
mittels Modellen bewertet werden, bestehen die 
allgemein bei Bewertungsmodellen auftretenden 
Unsicherheiten. Wird zur Bewertung der Beteiligung 
das Ertragswertverfahren verwendet, bestehen Unsi-
cherheiten in der Bestimmung der Zahlungsüber-
schüsse sowie der Bestimmung des Diskontierungs-
zinssatzes.

Zur Bewertung nicht börsennotierter Aktien werden 
Kursbewertungen von Fonds- und Portfoliomanagern 
herangezogen. Es bestehen Bewertungsunsicherhei-
ten aufgrund inaktiver Märkte.

Zur Bewertung von börsengehandelten Staatsan-
leihen, Unternehmensanleihen und besicherten 
Wertpapieren werden Kurse von Kursanbietern her-
angezogen. Es bestehen gegebenenfalls Bewertungs-
unsicherheiten aufgrund inaktiver Märkte.

Für nicht börsengehandelte Anleihen wird der ein-
kommensbasierte Ansatz angewandt, da dieser er-
fahrungsgemäß das am besten geeignete Verfahren 
darstellt. Wesentlich bei dieser Berechnung des 
Marktwertes sind die Annahmen bezüglich Zins-
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Der Zeitwert der Derivate wird mit dem einkommens-
basierten Ansatz anhand von Barwertmethoden und 
dem Black-Scholes-Merton-Modell ermittelt. Bei der 
Bewertung stellen die üblicherweise am Markt beob-
achtbaren Volatilitäten, die üblicherweise am Markt 
beobachtbaren Zinskurven sowie am Markt beobacht-
bare Risikoprämien die wichtigsten Inputfaktoren dar. 

Bewertungsunsicherheiten liegen in der Bestimmung 
zukünftiger Zahlungsströme. Zudem wirkt sich die 
Verwendung der Zinsstrukturkurven auf die Berech-
nung des Marktwertes aus.

Die festgelegten Rechnungsparameter für die in den 
Bilanzwert eingehenden Rentenzahlungsverpflich-
tungen sind im Wesentlichen der Rechnungszins, der 
Rententrend, der Gehaltstrend und biometrische 
Rechnungsgrundlagen als Langfristannahmen, deren 
Gültigkeit regelmäßig zu überprüfen ist. Die Doku-
mentation der Rechnungsannahmen erfolgt durch 
den Global Actuary bei der  Allianz SE, der diese auch 
festlegt. Für die Vermögenswerte ist der Fair Value of 
Plan Assets am Bilanzstichtag anzusetzen.

Bei den in die Solvabilitätsübersicht übernommenen 
Werten nach IAS 19 handelt es sich um Erwartungs-
werte im Sinne eines „Best Estimate“, d. h. es sind 
keinerlei Sicherheitszuschläge enthalten.

Hierbei handelt es sich um eine Modellbewertung 
nach einer deterministischen Methode auf Basis jähr-
lich festgelegter Bewertungsannahmen und eines im 
Standard festgelegten Berechnungsverfahrens (Pro-
jected-Unit-Credit-Methode).

Für Forderungen gegenüber Versicherungen und 
Vermittlern und für Forderungen gegenüber Rück-
versicherern liegt kein aktiver Markt vor, daher erfolgt 
die Ermittlung mithilfe des einkommensbasierten 
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E.  Kapitalmanagement

E.1  Eigenmittel

Ziele, Richtlinien und Prozesse

Eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige 
Geschäftstätigkeit und Unternehmensführung ist die 
Kapitalausstattung der AGCS SE. Daher verfolgt die 
AGCS SE das Ziel, mit Blick auf die gesetzlichen Anfor-
derungen jederzeit eine angemessene Kapitalaus-
stattung der Gesellschaft und ihrer Niederlassungen 
zu gewährleisten. Gleichzeitig angestrebt wird eine 
möglichst effiziente Kapitalausstattung zur Optimie-
rung der Gewinne im Verhältnis zum eingesetzten 
Kapital. 

Um diese Ziele zu erreichen, steuert die Gesellschaft 
ihr Kapital über die in der Risikostrategie definierte 
Risikotoleranz und die in der AGCS Global Capital 
Management Policy festgelegten Ziele, Steuerungs-
grundsätze und Prozesse. Die Kapitalmanagement-
prozesse sind wiederum integraler Bestandteil des 
ORSA-Prozesses (siehe Kapitel B.3.6).

Die AGCS SE definiert ihre Risikotoleranz hinsichtlich 
ihrer Kapitalausstattung u.a. über eine Ziel- und eine 
Mindestkapitalisierung. Beide werden als Bestandteil 
des Kapital- und Dividendenplans im Rahmen des 
Planungsprozesses jährlich überprüft, ggf. neu be-
stimmt und von der Unternehmensleitung als Be-
standteil der Risikostrategie genehmigt. Erstellt wird 
der Geschäftsplan insbesondere unter Berücksichti-
gung seiner Auswirkungen auf die Kapitalausstat-
tung; angestrebt wird dabei, über den Planungshori-
zont die Zielkapitalisierung einzuhalten. Diese soll 
eine ausreichende Kapitalausstattung gewährleisten 
– auch dann, wenn definierte Stressszenarien eintre-
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Entwicklung der Eigenmittel

Die anrechnungsfähigen Eigenmittel verringerten 
sich von 3 362 499 Tsd € zum Jahresende 2016 um 
510 604 Tsd € (15 Prozent) auf 2 851 895 Tsd € zum 

Zudem waren im Berichtsjahr die immateriellen  
Vermögensgegenstände durch den Kauf von Ver-
triebsrechten in Höhe von 61 389 Tsd € und einer 
zusätz 
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E.2  Solvenzkapitalanforderungen und 
Mindestkapitalanforderungen

Solvenzkapitalanforderungen  
zum Jahresende 2017

Um die Solvenzkapitalanforderung zu berechnen, 
verwendet die AGCS SE das Interne Modell der  Allianz 
Gruppe, das die BaFin im November 2015 ohne Auf-
lagen genehmigt hat.

Zum 31. Dezember 2017 betrug das diversifizierte 
Risikokapital nach Steuern 1 635 935 Tsd € zum 
31. Dezember 2017. Der endgültige Betrag wird der-
zeit noch von der Aufsicht geprüft. Die größten Risi-
kobeiträge stammten aus Markt- und aus versiche-
rungstechnischen Risiken. Im Vorjahresvergleich ist 
das gesamte diversifizierte Risikokapital um 3 Prozent 
(52 673 Tsd €) gestiegen. Während die Diversifikation 
der versicherungstechnischen Risiken nahezu unver-
ändert war, hat der Rückgang der Diversifikation inner-
halb der Marktrisiken das verringerte undiversifizierte 
Risikokapital der einzelnen Marktrisiken überkompen-
siert. Dies führte schließlich insgesamt zu einer leich-
ten Erhöhung des Risikokapitals. 
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Das Risikokapital ist definiert als die Veränderung des 
ökonomischen Werts über die geplante Zeitperiode, 
basierend auf den Verteilungsannahmen für jeden 
Risikofaktor. Soweit möglich werden die Verteilungen 
auf Marktdaten oder eigene interne historische Daten 
kalibriert, z.B. um versicherungsmathematischer An-
nahmen festzulegen. Darüber hinaus berücksichtigen 
wir Empfehlungen der Versicherungswirtschaft, der 
Aufsichtsbehörden und der versicherungsmathema-
tischen Vereinigungen.

Diesem Ansatz entsprechend bestimmen wir den 
Maximalverlust des Portfoliowerts unserer Geschäfte 
im Rahmen des Modells innerhalb eines festgelegten 
Zeitrahmens („Haltedauer“) und der Eintrittswahr-
scheinlichkeit („Konfidenzniveau“). Das Risikokapital 
wird als 99,5%iger Value-at-Risk aus der Gewinn- und 
Verlustverteilung für eine Haltedauer von einem Jahr 
errechnet, wobei in jedem Szenario die Änderung des 
wirtschaftlichen Werts aus der gemeinsamen Reali-
sierung aller Risikofaktoren abgeleitet wird. Dieses 

200-Jahres-Ereignis wird als sofortiger Verlustschock 
für alle Bilanzpositionen modelliert.

Das Interne Modell enthält verschiedene Risikokate-
gorien, die wiederum in verschiedene Risikotypen 
unterteilt werden können. Für jede Stufe liefert das 
Interne Modell die Risikokennzahlen eigenständig, d. 
h. vor der Diversifizierung auf andere Risikoarten oder 
-kategorien, aber auch auf aggregierter Ebene unter 
Berücksichtigung der Diversifikation (siehe Kapitel C 
zur Aggregation). Eine detailliertere Beschreibung der 
einzelnen Risikokategorien findet sich im Kapitel C. 
Risikoprofil.

Die erste der folgenden Abbildungen zeigt die im 
Internen Modell enthaltenen Risikokategorien. In der 
zweiten Abbildung ist aus Vergleichsgründen auch 
die Struktur der Standardformel für die wesentlichen 
Risikokategorien der AGCS SE dargestellt.

Marktrisiko

Aktien Kontrahent
Prämien 

Nicht-
Katastrophen

Langlebigkeit Kosten 
Nicht-Leben Betrieb

Immobilien Land
Prämien 
Natur-

katastrophen
Mortality 
Calamity

Storno 
Nicht-Leben

Währungs-
kurs

Prämien 
Terror

Zinsrate Reserve

Zins-
volatilität

Aktien-
volatilität

Kredit- 
spread

Inflation

Kreditrisiko Nicht-Leben 
VT-Risiko

Betrachtete Risiken

Leben  
VT-Risiko

Geschäfts-
risiko

Operationelles 
Risiko

Risiko-
kategorien

Risiko- 
typen

Internes Modell
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Risikokategorie/-typ Standardformel 1 Internes Modell 

1
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Risikokategorie/-typ Standardformel 1 Internes Modell 1

Versicherungstechnisches Risiko  
Nicht-Leben

–  Faktoren werden auf Volumen angewendet
–  Separate Volatilitätsfaktoren definiert für Prämien 

und Reserven und für verschiedene Geschäfts-
zweige

–  Korrelationen zwischen Geschäftszweigen definiert 
von der EIOPA

–  Vorgabe für geographische Diversifikation 
basierend auf 18 Regionen

–  Kündigungsschock – 40 % Beendigungsquote der 
Verträge, die einem Kündigungsrisiko ausgesetzt 
sind

–  Katastrophenrisiko – faktorenbasiert, Aufteilung in  
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Für das Marktrisiko gibt es - neben den in der obigen 
Tabelle genannten Differenzen - eine strukturelle 
Abweichung zwischen dem Internen Modell und der 
Standardformel in puncto Berücksichtigung des Vola-
tilitätsrisikos. Das Zins- und das Aktienvolatilitätsrisiko 
werden im Internen Modell explizit berücksichtigt, 
während diese Risikoarten in der Standardformel nur 
implizit bei der Kalibrierung der Schocks einbezogen 
werden.

Für das versicherungstechnische Risiko Nicht-Leben 
ist der Unterschied zu den Risiken des Internen Mo-
dells im Vergleich zur Standardformel sehr begrenzt. 
Die Hauptkategorien spiegeln sich in beiden Model-
len wider; ebenso gibt es kein wesentliches Risiko, das 
zwar von der Standardformel abgedeckt wird, aber 
nicht vom Internen Modell. Der entscheidende Unter-
schied liegt in der Modellierung. Zusätzlich wird das 
versicherungstechnische Risiko, das Langlebigkeitsri-
siko für Pensionsverpflichtungen für Mitarbeiter und 
das Geschäftsrisiko durch das Interne Modell erfasst, 
nicht aber durch die Standardformel. Alle anderen 
Risikokategorien des Internen Modells sind mindes-
tens implizit durch die Standardformel abgedeckt.

Im Gegensatz zum Gegenparteiausfallrisikomodul 
der Standardformel umfasst das Kreditrisikomodul 
des Internen Modells das gesamte Anleihe- und Kre-
ditportfolio sowie Kreditversicherungsrisiken. Dieser 
Ansatz ermöglicht es, Diversifizierungs- und Konzen-
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ABS Asset Backed Securities

Abs. Absatz

AEI Allianz Equity Incentives

AG Aktiengesellschaft

AGCS  AGCS SE und alle ihre Tochterunternehmen

AGCS SE Allianz Global Corporate & Specialty SE

AGR US Allianz Global Risks US Insurance Company

Art. Artikel

ART AG Allianz Risk Transfer Aktiengesellschaft

BaFin  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

BoS Board of Supervisors

BSCR Basic Solvency Capital Requirement

CRisP Credit Risk Platform

CRO Chief Risk Officer

DBO Defined Benefit Obligation

ERIC  Enterprise-wide Risk-based Integrated Control

EStG Einkommensteuergesetz

EU Europäische Union

FDB Future Discretionary Benefits

FX Foreign Exchange (Währungs-)

HGB Handelsgesetzbuch

HR Human Resources

IAS International Accounting Standards

IFRS  International Financial Reporting Standards

IMPC Investment Management Property/Casualty

LIR  Liquidity Intensity Ratio (Liquiditätsauslastung)

MBS Mortgage Backed Securities

MCR  Minimum Capital Requirement (Mindestkapitalanforderung)

MVM Market Value Margin

Nettoauf wendungen  
für den Versicherungs- 
betrieb i.e.S.

 Nettoaufwendungen für den Versicherungsbetrieb im engeren Sinn  
(d.h. exklusive Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen)

Abkürzungsverzeichnis
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Anlagen
Anlage 1: Meldebogen SE.02.01.b komprimiert (in Tausend Euro)

Bilanz 

Solvabilität-II-Wert

C0010 
Tsd €

Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte R0030 0
Latente Steueransprüche R0040 88 053
Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen R0050 0
Immobilien, Sachanlagen und Vorräte für den Eigenbedarf R0060 22 291
Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und fondsgebundene Verträge) R0070 8 350 494
Immobilien (außer zur Eigennutzung) R0080 108 603
Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen R0090 2 522 910
Aktien R0100 1 553

Aktien – notiert R0110 0
Aktien – nicht notiert R0120 1 553

Anleihen R0130 2 381 768
Staatsanleihen R0140 1 025 379
Unternehmensanleihen R0150 1 275 925
Strukturierte Schuldtitel R0160 0
Besicherte Wertpapiere R0170 80 464

Organismen für gemeinsame Anlagen R0180 3 287 061
Derivate R0190 44 842
Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten R0200 3 756
Sonstige Anlagen R0210 0
Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge R0220 0
Darlehen und Hypotheken R0230 207 047

Policendarlehen R0240 0
 Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R0250 0
 Sonstige Darlehen und Hypotheken R0260 207 047

Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von: R0270 5 739 576
Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen  
Krankenversicherungen R0280 5 739 576
Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherungen R0290 5 732 304
nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen R0300 7 273
Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen  
außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0310 0
nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen R0320 0
Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0330 0
Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden R0340 0

Depotforderungen R0350 95 082
Forderungen gegenüber Versicherungsnehmern und Vermittlern R0360 1 043 289
Forderungen gegenüber Rückversicherern R0370 113 847
Forderungen (Handel, nicht Versicherung) R0380 321 915
Eigene Anteile (direkt gehalten) R0390 0
In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ursprünglich eingeforderte, aber noch  
nicht eingezahlte Mittel R0400 0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente R0410 94 468
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte R0420 5 718
Vermögenswerte insgesamt R0500 16 081 782
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Solvabilität-II-Wert

C0010 
Tsd €

Verbindlichkeiten
Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebensversicherung R0510 9 265 582

Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebensversicherung (außer Krankenversicherung) R0520 9 237 974
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0530 0
Bester Schätzwert R0540 9 060 837
Risikomarge R0550 177 136
Versicherungstechnische Rückstellungen – Krankenversicherung (nach Art der Nichtlebensversicherung) R0560 27 609
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0570 0
Bester Schätzwert R0580 26 601
Risikomarge R0590 1 008

Versicherungstechnische Rückstellungen – Lebensversicherung (außer fonds- und indexgebundenen  
Versicherungen) R0600 0

Versicherungstechnische Rückstellungen – Krankenversicherung (nach Art der Lebensversicherung) R0610 0
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0620 0
Bester Schätzwert R0630 0
Risikomarge R0640 0

Versicherungstechnische Rückstellungen – Lebensversicherung (außer Krankenversicherungen  
und fonds- und indexgebundenen Versicherungen) R0650 0

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0660 0
Bester Schätzwert R0670 0
Risikomarge R0680 0

Versicherungstechnische Rückstellungen – fonds- und indexgebundene Versicherungen R0690 0
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0700 0
Bester Schätzwert R0710 0
Risikomarge R0720 0

Eventualverbindlichkeiten R0740 0
Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen R0750 242 084
Rentenzahlungsverpflichtungen R0760 122 575
Depotverbindlichkeiten R0770 2 518 222
Latente Steuerschulden R0780 16 363
Derivate R0790 0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0800 0
Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0810 0
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsnehmern und Vermittlern R0820 90 177

R0790
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Anlage 2: Meldebogen S.05.01.b (in Tausend Euro)

Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen

Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 
(Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft)

Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 
(Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft)

Krankheitskosten- 
versicherung

Einkommens- 
ersatzversicherung

Arbeitsunfall- 
versicherung

versicherung
 þÿ /  þÿ / 

    
 þÿ /  þÿ / 
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Anlage 2: Meldebogen S.05.01.b (in Tausend Euro)

Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen

Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 
(Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft)

Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 
(Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft)

Krankheitskosten- 
versicherung

Einkommens- 
ersatzversicherung

Arbeitsunfall- 
versicherung

Kraftfahrzeughaftpflicht-
versicherung

Sonstige  
Kraftfahrtversicherung

See-, Luftfahrt- und  
Transportversicherung

Feuer- und andere  
Sachversicherungen

Allgemeine Haftpflicht- 
versicherung

Kredit- und Kautions- 
versicherung

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Gebuchte Prämien
 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0110 5 554 3 490 0 14 494 13 861 407 508 571 474 803 551 0
 Brutto – in Rückdeckung übernommenes  
proportionales Geschäft R0120 5 388 1 918 0 0 0 340 358 616 953 499 123 0
 Brutto – in Rückdeckung übernommenes  
nichtproportionales Geschäft R0130
 Anteil der Rückversicherer R0140 3 340 3 884 0 14 477 13 862 562 016 817 636 789 692 0
 Netto R0200 7 602 1 524 0 17 – 1 185 850 370 791 512 982 0
Verdiente Prämien
 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0210 6 002 3 536 0 14 823 14 003 415 922 558 915 799 239 0
 Brutto – in Rückdeckung übernommenes  
proportionales Geschäft R0220 6 066 2 002 0 – 12 0 351 100 625 576 463 295 0
 Brutto – in Rückdeckung übernommenes  
nichtproportionales Geschäft R0230
 Anteil der Rückversicherer R0240 3 488 3 800 0 14 738 13 986 584 302 835 566 757 985 0
 Netto R0300 8 580 1 738 0 73 17 182 720 348 925 504 549 0
Aufwendungen für Versicherungsfälle

 

 13

 

985

13

 

549

13 N e t t o

 
  

 5 8 0
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Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 
(Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft)

Geschäftsbereich für: 
in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft

Gesamt

Rechtsschutzversicherung Beistand Verschiedene finanzielle 
Verluste

Krankheit Haftpflicht See, Luftfahrt und Transport Sach

C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200
Gebuchte Prämien
 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0110 1 199 138 662 1 958 794
 Brutto – in Rückdeckung übernommenes pro-
portionales Geschäft R0120 0 0 178 884 1 642 624

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes nicht-
proportionales Geschäft R0130 0 75 705 66 023 292 032 433 760
 Anteil der Rückversicherer R0140 0 199 214 059 0 65 617 58 842 229 144 2 772 768
 Netto R0200 1 0 103 487 0 10 088 7 181 62 888 1 262 410
Verdiente Prämien
 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0210 1 159 123 614 1 936 214
 Brutto – in Rückdeckung übernommenes  
proportionales Geschäft R0220 0 0 168 644 1 616 671

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes  
nichtproportionales Geschäft R0230 0 73 712 61 996 296 418 432 126
 Anteil der Rückversicherer R0240 0 167 195 928 0 64 814 55 608 234 903 2 765 285
 Netto R0300 1 – 8 96 330 0 8 898 6 388 61 515 1 219 726
Aufwendungen für Versicherungsfälle
 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0310 0 12 209 795 1 505 320
 Brutto – in Rückdeckung übernommenes  
proportionales Geschäft R0320 0 0 319 084 1 162 854

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes  
nichtproportionales Geschäft R0330 0 37 015 94 602 407 683 539 300
 Anteil der Rückversicherer R0340 0 9 431 767 0 34 338 91 954 357 206 2 523 695
 Netto R0400 0 3 97 112 0 2 677 2 648 50 477 683 779
Veränderung sonstiger versicherungstech-
nischer Rückstellungen
 Brutto – Direktversicherungsgeschäft R0410 0 0 141 576
 Brutto – in Rückdeckung übernommenes  
proportionales Geschäft R0420 0 0 0 0

 Brutto – in Rückdeckung übernommenes  
nichtproportionales Geschäft R0430 0 0 0 0 0
 Anteil der Rückversicherer R0440 0 0 0 0 0 0 0 0
 Netto R0500 0 0 141 0 0
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Geschäftsbereich für: Lebensversicherungsverpflichtungen Geschäftsbereich für: Lebensversicherungsverpflichtungen Lebensrückversicherungsverpflichtungen Gesamt

Krankenversicherung Versicherung mit  
Überschussbeteiligung

Index- und fonds- 
gebundene Versicherung

Sonstige  
Lebensversicherung

Renten aus Nichtlebens-
versicherungsverträgen 

und im Zusammenhang 
mit Krankenversicherungs-

verpflichtungen

Renten aus Nichtlebensver-
sicherungsverträgen und 

im Zusammenhang mit 
anderen Versicherungsver-
pflichtungen (mit Ausnah-

me von Krankenversiche-
rungsverpflichtungen)

Krankenrückversicherung Lebensrückversicherung

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300
Gebuchte Prämien
 Brutto R1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anteil der Rückversicherer R1420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Netto R1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdiente Prämien
 Brutto R1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anteil der Rückversicherer R1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Netto R1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Versicherungsfälle
 Brutto R1610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anteil der Rückversicherer R1620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Netto R1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veränderung sonstiger versicherungs- 
technischer Rückstellungen
 Brutto R1710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anteil der Rückversicherer R1720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Netto R1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angefallene Aufwendungen R1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Aufwendungen R2500 0
Gesamtaufwendungen R2600 0
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Geschäftsbereich für: Lebensversicherungsverpflichtungen Geschäftsbereich für: Lebensversicherungsverpflichtungen Lebensrückversicherungsverpflichtungen Gesamt

Krankenversicherung Versicherung mit  
Überschussbeteiligung

Index- und fonds- 
gebundene Versicherung

Sonstige  
Lebensversicherung

Renten aus Nichtlebens-
versicherungsverträgen 

und im Zusammenhang 
mit Krankenversicherungs-

verpflichtungen

Renten aus Nichtlebensver-
sicherungsverträgen und 

im Zusammenhang mit 
anderen Versicherungsver-
pflichtungen (mit Ausnah-

me von Krankenversiche-
rungsverpflichtungen)

Krankenrückversicherung Lebensrückversicherung

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300
Gebuchte Prämien
 Brutto R1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anteil der Rückversicherer R1420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Netto R1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdiente Prämien
 Brutto R1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anteil der Rückversicherer R1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Netto R1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Versicherungsfälle
 Brutto R1610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anteil der Rückversicherer R1620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Netto R1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veränderung sonstiger versicherungs- 
technischer Rückstellungen
 Brutto R1710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anteil der Rückversicherer R1720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Netto R1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angefallene Aufwendungen R1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Aufwendungen R2500 0
Gesamtaufwendungen R2600 0
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Herkunfts-
land

Fünf wichtigste Länder (nach gebuchten Bruttoprämien)  
– Lebensversicherungsverpflichtungen

Gesamt – 
fünf  

wichtigste 
Länder und 
Herkunfts-

land

C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

R0010
Vereinigte 

Staaten

Verei-
nigtes  

Königreich
Frank-

reich China Italien
C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280

Gebuchte Prämien
 Brutto R1410 0 0 0 0 0 0 0
 Anteil der Rückversicherer R1420 0 0 0 0 0 0 0
 Netto R1500 0 0 0 0 0 0 0
Verdiente Prämien
 Brutto R1510 0 0 0 0 0 0 0
 Anteil der Rückversicherer R1520 0 0 0 0 0 0 0
 Netto R1600 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Versicherungsfälle
 Brutto R1610 0 0 0 0 0 0 0
 Anteil der Rückversicherer R1620 0 0 0 0 0 0 0
 Netto R1700 0 0 0 0 0 0 0
Veränderung sonstiger versicherungs-
technischer Rückstellungen
 Brutto R1710 0 0 0 0 0 0 0
 Anteil der Rückversicherer R1720 0 0 0 0 0 0 0
 Netto R1800 0 0 0 0 0 0 0
Angefallene Aufwendungen R1900 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Aufwendungen R2500 0
Gesamtaufwendungen R2600 0
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Anlage 4: Meldebogen S.12.01.b

Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und  
in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung

Dieser Meldebogen ist für die AGCS SE nicht relevant.
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Anlage 5: Meldebogen S.17.01.b (in Tausend Euro)

Versicherungstechnische Rückstellungen – Nichtlebensversicherung

Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes  
proportionales Geschäft

Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes  
proportionales Geschäft

Krankheitskosten- 
versicherung

Einkommensersatz- 
versicherung

Arbeitsunfallversicherung Kraftfahrzeughaftpflicht-
versicherung

Sonstige  
Kraftfahrtversicherung

See-, Luftfahrt- und  
Transportversicherung

Feuer- und andere 
Sachversicherungen

Allgemeine Haftpflicht- 
versicherung

Kredit- und Kautions- 
versicherung

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100
Versicherungstechnische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet R0010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus 
Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweck-
gesellschaften und Finanzrückversicherungen 
nach der Anpassung für erwartete Verluste auf-
grund von Gegenparteiausfällen bei versiche-
rungstechnischen Rückstellungen als Ganzes 
berechnet R0050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Versicherungstechnische Rückstellungen 
berechnet als Summe aus bestem Schätzwert 
und Risikomarge
Bester Schätzwert
Prämienrückstellungen
Brutto R0060 9 179 1 

0
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Anlage 6: Meldebogen S.19.01.b (in Tausend Euro)

Ansprüche aus Nichtlebensversicherungen

Nichtlebensversicherungsgeschäft gesamt
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Bester Schätzwert (brutto) für nicht abgezinste Schadenrückstellungen – (absoluter Betrag)
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Anlage 7: Meldebogen S.22.01.b komprimiert (in Tausend Euro)

Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen

Betrag mit 
langfristigen 

Garantien und 
Übergangs-

maßnahmen

Auswirkung der 
Übergangs-

maßnahme bei 
versicherungs-

technischen 
Rückstellungen

Auswirkung 
der Über-

gangsmaß-
nahme bei 
Zinssätzen

Auswirkung 
einer Verrin-

gerung der 
Volatilitäts-
anpassung 

auf Null

Auswirkung 
einer Verringe-

rung der  
Matching- 

Anpassung  
auf Null

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Versicherungstechnische Rückstellungen R0010 3 526 006 0 0 13 990 0
Basiseigenmittel R0020 2 851 895 0 0 – 10 952 0
Für die Erfülllung der SCR  
anrechungsfähige Eigenmittel R0050 2 851 895 0 0 – 10 952 0
SCR R0090 1 635 934 0 0

0R0090



Allianz Global Corporate & Specialty SE
Bericht über Solvabilität und Finanzlage 2017

123

Anlage 8: Meldebogen S.23.01.b (in Tausend Euro)

Eigenmittel

Gesamt Tier 1 – nicht 
gebunden

Tier 1 –  
gebunden

Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050
Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an 
anderen Finanzbranchen im Sinne von Artikel 68 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35

Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) R0010 36 741 36 741 0
Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio R0030 537 434 537 434 0
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder ent-
sprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versiche-
rungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen  
ähnlichen Unternehmen R0040 0 0 0
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungs-
vereinen auf Gegenseitigkeit R0050 0 0 0 0
Überschussfonds R0070 0 0
Vorzugsaktien R0090 0 0 0 0
Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio R0110 0 0 0 0

Ausgleichsrücklage R0130 2 189 667 2 189 667
Nachrangige Verbindlichkeiten R0140 0 0 0 0
Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto- 
Steueransprüche R0160 88 053 88 053
Sonstige, oben nicht aufgeführte Eigenmittelbestand-
teile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel 
genehmigt wurden R0180 0 0 0 0 0

Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die 
nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die 
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Anlage 10: Meldebogen S.28.01.b (in Tausend Euro)

Mindestkapitalanforderung – nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- oder 
Rückversicherungstätigkeit

Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen

C0010
MCRNL-Ergebnis R0010 499 170

Bester Schätzwert (nach 
Abzug der Rückversiche-
rung/Zweckgesellschaft) 
und versicherungstech-

nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet

Gebuchte Prämien (nach Abzug 
der Rückversicherung) in den 

letzten zwölf Monaten

C0020 C0030

Krankheitskostenversicherung und proportionale Rückversicherung R0020 17 120 7 294
Einkommensersatzversicherung und proportionale Rückversicherung R0030 2 208 1 506
Arbeitsunfallversicherung und proportionale Rückversicherung R0040 0 0
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale  
Rückversicherung R0050 0 5

Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale Rückversicherung R0060 2 869 0
See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportionale  
Rückversicherung R0070 486 919 180 488

Feuer- und andere Sachversicherungen und proportionale  
Rückversicherung R0080 621 463 354 077

Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale  
Rückversicherung R0090 1 976 680 503 858

Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Rückversicherung R0100 0 0
Rechtsschutzversicherung und proportionale Rückversicherung R0110 0 1
Beistand und proportionale Rückversicherung R0120 0 0
Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und  
proportionale Rückversicherung R0130 135 303 88 850

Nichtproportionale Krankenrückversicherung R0140 0 0
Nichtproportionale Haftpflichtrückversicherung R0150 12 367 9 807
Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung R0160 16 832 6 755
Nichtproportionale Sachrückversicherung R0170 77 113 56 468



Allianz Global Corporate & Specialty SE
Bericht über Solvabilität und Finanzlage 2017

127

Bestandteil der linearen Formel für Lebens- und Rückversicherungsverpflichtungen

C0040
MCRL-Ergebnis R0200 0

Bester Schätzwert (nach 
Abzug der Rückversiche-
rung/Zweckgesellschaft) 
und versicherungstech-

nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet

Gebuchte Prämien (nach Abzug 
der Rückversicherung) in den 

letzten zwölf Monaten

C0050 C0060

Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung – garantierte Leistungen R0210 0
Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung – künftige Überschuss-
beteiligungen R0220 0
Verpflichtungen aus index- und fondsgebundenen Versicherungen R0230 0
Sonstige Verpflichtungen aus Lebens(rück)- und Kranken(rück)- 
versicherungen R0240 0
Gesamtes Risikokapital für alle Lebens(rück)versicherungs- 
verpflichtungen R0250 0

Berechnung des Gesamt-MCR

C0070
Lineare MCR R0300 499 170
SCR R0310 1 635 934
MCR-Obers6 0.544  SCN
/GS2 gs
q
1 0 0 1 136.0621033 29O0 1 370.4809875 452.7578125 cm
30d
(R0300)Tj
EMC 
ET
/Span <</Lang (103302D 13318 >>BDC 
BT
/T1_2 1 Tf
0 Tw 7 0 0 7 22100)Tj
EMC 
ET
/Span <</Lang (de-DE)/MCID 13319e2 Tm
( e/)>ef
0 Tw 7 0 0 7 22100

R0300
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